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2.6.1.3 Antrag 3, Verkehrszone Grst. 141, GB Beromünster  

Antrag Einsprechende  
Von der Verkehrszone auf dem Grundstück Nr. 
141 ist abzusehen.  
 

Antrag Gemeinderat an Stimmberechtigte  
Der Antrag aus den Einsprachen von Jasmin 
Aregger und Roman Eggerschwiler ist abzuwei-
sen. 
 

Begründung Einsprechende  
Durch die Verkehrszone werden die zulässigen 
Richtwerte für Lärmbelastung vom Grundstück 141 
gegenüber dem Grundstück 139 erhöht. Zumindest 
wäre dieser Sachverhalt entsprechend zu entschädi-
gen. 

Erwäg ungen des Gemeinderats  
Mit der Umzonung ändern sich die massgeblichen 
Belastungsgrenzwerte gegenüber Grundstück 139 
nicht. Das Grundstück 139 ist und bleibt in der Lärm-
empfindlichkeitsstufe (ES) III. Allfällige Lärmschutz-
massnahmen im Zusammenhang mit der Umfah-
rungsstrasse, sofern die massgeblichen Werte nicht 
eingehalten werden können, sind Gegenstand des 
kantonalen Strassenbauprojektes und nicht der Orts-
planung. 

 

2.6.1.4 Antrag 4, Funktion und Verkehrsbelastung « Undermühli Feldweg » 

Antrag Einsprechende  
Durch die Umzonung des Bereichs des «Under-
mühli Feldweg» auf dem Grundstück 141 zur 
Verkehrszone erfährt der sich darauf befindende 
Feldweg eine neue Definition. Dies kommt ei-
nem Neubau einer Strasse gleich und muss 
dementsprechend geprüft werden. Sprich, diese 
Strasse muss die geltende Anforderung für 
Strassen erfüllen. Ausserdem ist zu prüfen, in-
wiefern sich der Verkehr auf diesem Feldweg 
verändern wird durch die Umzonung. 
 

Antrag Gemeinderat an Stimmberechtigte  
Der Antrag aus den Einsprachen von Jasmin 
Aregger und Roman Eggerschwiler ist abzuwei-
sen. 
 

Begründung Einsprechende  
Nach unserer Kenntnis haben aktuell lediglich 4 Par-
teien Wegrecht auf diesem Feldweg, was sich nicht 
durch eine Umzonung verändern darf. Dies würde zu 
einer Erhöhung der Verkehrsfrequenz führen, wenn 
mehr Wegrechte ausgestellt werden. Dies ist eine 
weitere unrechtmässige Belastung des Grundstücks 
139. 

Erwägungen des Gem einderats  
Mit den im Rahmen der Ortsplanungsrevision vorge-
sehenen Umzonungen in die Verkehrszone werden 
weder der Neu- oder Ausbau von Strassen bewilligt 
noch bestehende Strassen neu definiert noch neue 
Wegrechte begründet. Mit den Umzonungen werden 
das kantonale Strassenbauprojekt und die Nutzungs-
planung aufeinander abgestimmt, wobei im Zonen-
plan lediglich das Projekt nachvollzogen wird.  
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2.6.1.5 Antrag 5, Umzonung Grundstücke Nrn. 141 und 695, GB Beromünster  

Antrag Einsprechende  
Die Grundstücke Nrn. 141 und 695 sind in der 
Ortskernumgebungszone zu belassen. 

Antrag Gemeinderat an Stimmberechtigte  
Der Antrag aus den Einsprachen von Jasmin 
Aregger und Roman Eggerschwiler ist abzuwei-
sen. 
 

Begründung Einsprechende  
Die geplante Umzonung der Grundstücke 141 und 
695 hat eine nicht nachvollziehbare Unterbrechung 
der Ortskernumgebungszone zur Folge. Insbeson-
dere wird eine allfällige Absage des Strassenbaupro-
jektes nicht berücksichtigt, in der Ortskernumge-
bungszone wäre die weitere Bebauung der Parzellen 
141 und 695 danach nicht möglich, was nicht im In-
teresse einer ansprechenden Ortskernplanung lie-
gen kann. Die vorgesehene Umzonung der Grund-
stücke 141 und 695 ist nicht notwendig für die Um-
setzung des kantonalen Strassenprojektes. 
Die auf Grundstück Nr. 139 und 140 liegenden Ge-
bäude sind im Bauinventar des Kantons Luzern als 
«erhaltenswert» eingestuft. Es handelt sich damit um 
Objekte von ausgewiesenem wissenschaftlichem, 
künstlerischem, historischem oder heimatkundlichem 
Interesse. Bei Veränderungen ist der Bausubstanz, 
dem Charakter, der Gestalt und der optischen Wir-
kung dieser Bauten Rechnung zu tragen. Ebenso ist 
bei baulichen Veränderungen in der Umgebung auf 
die Wirkung der auf Grundstück 139 und 140 liegen-
den Gebäude Rücksicht zu nehmen. 

 
Ausschnitt Zonenplan Siedlung 

Erwägungen des Gemeinderats  
Mit den vorgesehenen Umzonungen werden das 
kantonale Strassenbauprojekt und die Nutzungspla-
nung aufeinander abgestimmt. Die Gemeinde legt die 
Verkehrszone fest, damit die Koordination mit dem 
bereits öffentlich aufgelegten Strassenprojekt ge-
währleistet ist, d. h. im Zonenplan wird lediglich das 
Projekt nachvollzogen. Für die Brücke wurde ein 
Wettbewerb mit Einbezug der kantonalen Denkmal-
pflege durchgeführt, um eine gute Eingliederung in 
die bauliche und landschaftliche Umgebung sicher-
zustellen. 
Die neben der geplanten Umfahrungsstrasse verblei-
benden Teilflächen der Grundstücke 141 und 695 
können nach deren Erstellung aus Lärmschutzgrün-
den nicht mehr sinnvoll bebaut werden, weshalb sie 
in Grünzonen bzw. Landwirtschaftszonen umgezont 
werden. Im Übrigen können die Grundstücke schon 
heute weitgehend nicht zonengemäss überbaut wer-
den, da der Korridor der Umfahrungsstrasse mittels 
kantonaler Baulinien gesichert ist.  
Die neue Zonierung würde auch beibehalten, wenn 
das Strassenbauprojekt vom Luzerner Stimmvolk ab-
gelehnt würde, um die Option für eine Umfahrung des 
Fleckens für nachfolgende Generationen offen zu 
halten. Sollte das kantonale Strassenbauprojekt 
durch die Luzerner Stimmbevölkerung abgelehnt und 
durch den Kanton definitiv nicht mehr weiterverfolgt 
werden (einschliesslich Aufhebung Korridorsiche-
rung resp. Baulinien), würde die Gemeinde die Zo-
nenzuteilung der vom Umfahrungsprojekt betroffe-
nen Flächen überprüfen und ggf. im Rahmen einer 
Teilrevision des Zonenplans wieder ändern. 
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2.6.1.6 Antrag 6, Verkehrszone Grundstücke Nrn. 137 und 695, GB Beromünster 
Antrag Einsprechende 
Die teilweise Umzonung auf den Grundstücken 
137 und 695 in die Verkehrszone kann erst ge-
schaffen werden, wenn das kantonale Strassen-
bauprojekt tatsächlich umgesetzt wird. 
 

Antrag Gemeinderat an Stimmberechtigte 
Der Antrag aus den Einsprachen von Jasmin 
Aregger und Roman Eggerschwiler ist abzuwei-
sen. 

Begründung Einsprechende 
Nach Art. 41c der Gewässerschutzverordnung 
(GschV) dürfen nur standortgebundene, im öffentli-
chen Interesse liegende Anlagen wie Fuss- und Wan-
derwege, Flusskraftwerke oder Brücken erstellt wer-
den. Die Umzonung in die Verkehrszone kann daher 
erst geschaffen werden, wenn das kantonale Stras-
senbauprojekt umgesetzt ist. Es ist ausreichend, 
wenn diese Anpassungen erst zu diesem Zeitpunkt 
vorgenommen werden. 

 
Ausschnitt Zonenplan Siedlung 

Erwägungen des Gemeinderats 
Dass die Grundstücke 137 und 695 teilweise im Ge-
wässerraum der Wyna zu liegen kommen, steht einer 
Umzonung in die Verkehrszone nicht entgegen. Mit 
der Umzonung ist keine «Bewilligung» für das Stras-
senbauprojekt verbunden, dieses Projekt wird im 
Verfahren für Kantonsstrassen nach Strassengesetz 
(§ 69 ff) projektiert und bewilligt. 
Art. 41c GschV wird durch die im Rahmen der Orts-
planungsrevision vorgesehenen Umzonungen in die 
Verkehrszone nicht berührt. Auch andere Bau- und 
Verkehrszonen grenzen direkt an Gewässer, was 
nicht automatisch bedeutet, dass bis ans Gewässer 
oder darüber hinaus gebaut werden darf. Der Kanton 
hat die Umzonungen im Übrigen im Rahmen der Vor-
prüfung geprüft und keine Vorbehalte dagegen. 
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2.6.1.7 Antrag 7, Lärmbericht 
Antrag Einsprechende 
Die Untersuchung der lärmrelevanten Änderun-
gen für die Parzellen 139, 141, 607, 695, 140, 
152 im Lärmbericht ist nachzuholen. 
 

Antrag Gemeinderat an Stimmberechtigte 
Auf den Antrag aus den Einsprachen von Jas-
min Aregger und Roman Eggerschwiler ist nicht 
einzutreten. Eventuell ist der Antrag abzuwei-
sen. 
 

Begründung Einsprechende 
Die Abgrenzung des Lärmberichts für die Revision 
der Ortsplanung Beromünster von 2017 untersucht 
die lärmrelevanten Änderungen für die genannten 
Parzellen nicht. Dies ist nicht nachvollziehbar und 
muss nachgeholt werden. 

Erwägungen des Gemeinderats 
Gegen den Lärmbericht zur Nutzungsplanung kann 
nicht Einsprache erhoben werden, da er als orientie-
rende Unterlage nicht Gegenstand der öffentlichen 
Auflage war. Der Antrag ist daher gegenstandslos, 
weshalb darauf nicht einzutreten ist. 
 
Im Übrigen kann dazu festgehalten werden: Im Lärm-
bericht zur Nutzungsplanung werden nur lärmrele-
vante Änderungen im Rahmen der Ortsplanungsrevi-
sion (Einzonungen oder Umzonungen, die zu Ände-
rungen der Lärmempfindlichkeitsstufe führen) von 
verschiedenen Teilgebieten oder Parzellen unter-
sucht. Auf den genannten Parzellen werden keine 
lärmrelevanten Ein- oder Umzonungen vorgenom-
men (bebaute Parzellen verbleiben in Ortskernumge-
bungszone, unbebaute Parzellen werden Verkehrs-
zone, Grünzone oder Landwirtschaftszone), weshalb 
sie im Lärmbericht nicht behandelt sind. 

 

2.6.1.8 Antrag 8, Verordnung zu den Ortskernzonen 
Antrag Einsprechende 
Von der Anpassung in der Verordnung zu den 
Ortskernzonen an Art. 9 ist abzusehen. 
 

Antrag Gemeinderat an Stimmberechtigte 
Auf den Antrag aus den Einsprachen von Jas-
min Aregger und Roman Eggerschwiler ist nicht 
einzutreten. Eventuell ist der Antrag abzuwei-
sen. 
 

Begründung Einsprechende 
Die Anpassung führt dazu, dass beispielsweise ge-
nerell keine grösseren Gartenhäuser/Gewächshäu-
ser bewilligt werden können in der Ortskernumge-
bungszone. Da auch diese bei entsprechender Um-
setzung dem Ortsbild und deren Konzepte/Richt-
pläne etc. entsprechen können, ergibt diese Ände-
rung keinen Sinn. Ausserdem ist von einem massiven 
Wertverlust an den betroffenen Parzellen auszuge-
hen. Dieser Wertverlust ist durch die Gemeinde zu 
entschädigen, da diese neue Einschränkung mit ei-
ner Enteignung gleichzusetzen ist. Ausserdem ist 
nicht nachvollziehbar, weshalb diese Änderung ge-
macht werden muss, und es handelt sich dabei um 
eine Verletzung der Eigentumsgarantie (Art. 26 BV).  

Erwägungen des Gemeinderats 
Bei der Verordnung zu den Ortskernzonen handelt es 
sich um ausführende Vorschriften des Gemeinderats 
in Form einer Verordnung, die als orientierende Un-
terlage nicht Gegenstand der öffentlichen Auflage 
waren (der Verordnungsentwurf wurde im Sinne der 
Transparenz mit der neuen Ortsplanung orientierend 
aufgelegt). Die Verordnung wird durch den Gemein-
derat nach dem Beschluss der neuen Ortsplanung 
(Etappe 2) erlassen. Der Antrag ist daher gegen-
standslos, weshalb darauf nicht einzutreten ist. 
 
Im Übrigen kann dazu festgehalten werden: Klein-
bauten dürfen nach § 112a Abs. 2 lit. c PBG eine an-
rechenbare Gebäudefläche von max. 50 m2 aufwei-
sen, was in den Gärten in der Ortskernumgebungs-
zone als maximal verträgliches Mass angesehen 
wird. 
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2.6.1.6 Antrag 6, Verkehrszone Grundstücke Nrn. 137 und 695, GB Beromünster 
Antrag Einsprechende 
Die teilweise Umzonung auf den Grundstücken 
137 und 695 in die Verkehrszone kann erst ge-
schaffen werden, wenn das kantonale Strassen-
bauprojekt tatsächlich umgesetzt wird. 
 

Antrag Gemeinderat an Stimmberechtigte 
Der Antrag aus den Einsprachen von Jasmin 
Aregger und Roman Eggerschwiler ist abzuwei-
sen. 

Begründung Einsprechende 
Nach Art. 41c der Gewässerschutzverordnung 
(GschV) dürfen nur standortgebundene, im öffentli-
chen Interesse liegende Anlagen wie Fuss- und Wan-
derwege, Flusskraftwerke oder Brücken erstellt wer-
den. Die Umzonung in die Verkehrszone kann daher 
erst geschaffen werden, wenn das kantonale Stras-
senbauprojekt umgesetzt ist. Es ist ausreichend, 
wenn diese Anpassungen erst zu diesem Zeitpunkt 
vorgenommen werden. 

 
Ausschnitt Zonenplan Siedlung 

Erwägungen des Gemeinderats 
Dass die Grundstücke 137 und 695 teilweise im Ge-
wässerraum der Wyna zu liegen kommen, steht einer 
Umzonung in die Verkehrszone nicht entgegen. Mit 
der Umzonung ist keine «Bewilligung» für das Stras-
senbauprojekt verbunden, dieses Projekt wird im 
Verfahren für Kantonsstrassen nach Strassengesetz 
(§ 69 ff) projektiert und bewilligt. 
Art. 41c GschV wird durch die im Rahmen der Orts-
planungsrevision vorgesehenen Umzonungen in die 
Verkehrszone nicht berührt. Auch andere Bau- und 
Verkehrszonen grenzen direkt an Gewässer, was 
nicht automatisch bedeutet, dass bis ans Gewässer 
oder darüber hinaus gebaut werden darf. Der Kanton 
hat die Umzonungen im Übrigen im Rahmen der Vor-
prüfung geprüft und keine Vorbehalte dagegen. 
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2.6.1.7 Antrag 7, Lärmbericht 
Antrag Einsprechende 
Die Untersuchung der lärmrelevanten Änderun-
gen für die Parzellen 139, 141, 607, 695, 140, 
152 im Lärmbericht ist nachzuholen. 
 

Antrag Gemeinderat an Stimmberechtigte 
Auf den Antrag aus den Einsprachen von Jas-
min Aregger und Roman Eggerschwiler ist nicht 
einzutreten. Eventuell ist der Antrag abzuwei-
sen. 
 

Begründung Einsprechende 
Die Abgrenzung des Lärmberichts für die Revision 
der Ortsplanung Beromünster von 2017 untersucht 
die lärmrelevanten Änderungen für die genannten 
Parzellen nicht. Dies ist nicht nachvollziehbar und 
muss nachgeholt werden. 

Erwägungen des Gemeinderats 
Gegen den Lärmbericht zur Nutzungsplanung kann 
nicht Einsprache erhoben werden, da er als orientie-
rende Unterlage nicht Gegenstand der öffentlichen 
Auflage war. Der Antrag ist daher gegenstandslos, 
weshalb darauf nicht einzutreten ist. 
 
Im Übrigen kann dazu festgehalten werden: Im Lärm-
bericht zur Nutzungsplanung werden nur lärmrele-
vante Änderungen im Rahmen der Ortsplanungsrevi-
sion (Einzonungen oder Umzonungen, die zu Ände-
rungen der Lärmempfindlichkeitsstufe führen) von 
verschiedenen Teilgebieten oder Parzellen unter-
sucht. Auf den genannten Parzellen werden keine 
lärmrelevanten Ein- oder Umzonungen vorgenom-
men (bebaute Parzellen verbleiben in Ortskernumge-
bungszone, unbebaute Parzellen werden Verkehrs-
zone, Grünzone oder Landwirtschaftszone), weshalb 
sie im Lärmbericht nicht behandelt sind. 

 

2.6.1.8 Antrag 8, Verordnung zu den Ortskernzonen 
Antrag Einsprechende 
Von der Anpassung in der Verordnung zu den 
Ortskernzonen an Art. 9 ist abzusehen. 
 

Antrag Gemeinderat an Stimmberechtigte 
Auf den Antrag aus den Einsprachen von Jas-
min Aregger und Roman Eggerschwiler ist nicht 
einzutreten. Eventuell ist der Antrag abzuwei-
sen. 
 

Begründung Einsprechende 
Die Anpassung führt dazu, dass beispielsweise ge-
nerell keine grösseren Gartenhäuser/Gewächshäu-
ser bewilligt werden können in der Ortskernumge-
bungszone. Da auch diese bei entsprechender Um-
setzung dem Ortsbild und deren Konzepte/Richt-
pläne etc. entsprechen können, ergibt diese Ände-
rung keinen Sinn. Ausserdem ist von einem massiven 
Wertverlust an den betroffenen Parzellen auszuge-
hen. Dieser Wertverlust ist durch die Gemeinde zu 
entschädigen, da diese neue Einschränkung mit ei-
ner Enteignung gleichzusetzen ist. Ausserdem ist 
nicht nachvollziehbar, weshalb diese Änderung ge-
macht werden muss, und es handelt sich dabei um 
eine Verletzung der Eigentumsgarantie (Art. 26 BV).  

Erwägungen des Gemeinderats 
Bei der Verordnung zu den Ortskernzonen handelt es 
sich um ausführende Vorschriften des Gemeinderats 
in Form einer Verordnung, die als orientierende Un-
terlage nicht Gegenstand der öffentlichen Auflage 
waren (der Verordnungsentwurf wurde im Sinne der 
Transparenz mit der neuen Ortsplanung orientierend 
aufgelegt). Die Verordnung wird durch den Gemein-
derat nach dem Beschluss der neuen Ortsplanung 
(Etappe 2) erlassen. Der Antrag ist daher gegen-
standslos, weshalb darauf nicht einzutreten ist. 
 
Im Übrigen kann dazu festgehalten werden: Klein-
bauten dürfen nach § 112a Abs. 2 lit. c PBG eine an-
rechenbare Gebäudefläche von max. 50 m2 aufwei-
sen, was in den Gärten in der Ortskernumgebungs-
zone als maximal verträgliches Mass angesehen 
wird. 
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2.6.1.9 Antrag 9, Sistierung Ortsplanungsrevision 
Antrag Einsprechende 
Die Revision der Ortsplanung sei zu sistieren, 
bis rechtsverbindlich geklärt ist, wie der Flecken 
vom Durchgangs- und Schwerverkehr entlastet 
wird. 
 

Antrag Gemeinderat an Stimmberechtigte 
Auf den Antrag aus den Einsprachen von Jas-
min Aregger und Roman Eggerschwiler ist nicht 
einzutreten. Eventuell ist der Antrag abzuwei-
sen. 
 

Begründung Einsprechende 
Das der Verkehrszone zugrunde liegende Strassen-
projekt führt mit der gestreckten Linienführung, den 
Einschnitten und Dämmen, den zwei Kreiseln und 
der breiten Brücke über die Wyna auf der ganzen 
Länge zu massiven Eingriffen ins Orts- und Strassen-
bild. Zudem werden viele Liegenschaften, darunter 
auch die von uns bewohnte, übermässig mit Immissi-
onen belastet. Es muss deshalb zwingend ein grund-
sätzlich anderes Projekt, das auf die örtlichen Gege-
benheiten Rücksicht nimmt und die Lärmschutzver-
ordnung ohne Einschränkungen einhält, entwickelt 
werden. Siedlungs- und Verkehrsplanung müssen 
aufeinander abgestimmt sein. Die Revision der Orts-
planung Beromünster kann deshalb erst weiterbear-
beitet werden, wenn rechtsverbindlich klar ist, wie der 
Flecken vom Durchgangs- und Schwerverkehr ent-
lastet wird. 

Erwägungen des Gemeinderats 
Der Antrag richtet sich gegen das Verfahren. Im Auf-
lageverfahren zur Ortsplanungsrevision kann Ein-
sprache erhoben werden durch Personen, die an ei-
ner Planänderung (vorliegend also an den Inhalten 
des neuen Zonenplans oder des neuen Bau- und Zo-
nenreglements) ein schutzwürdiges Interesse haben. 
Gegen das Verfahren kann nicht Einsprache erhoben 
werden. Der Antrag ist daher gegenstandslos, wes-
halb darauf nicht einzutreten ist.  
 
Im Übrigen kann dazu festgehalten werden: Die Er-
arbeitung des Strassenprojektes und der neuen Orts-
planung erfolgte in enger Abstimmung miteinander. 
Die zeitgleiche Erarbeitung hat zu einem Mehrwert 
für beide Projekte geführt, da eine gegenseitige Ab-
stimmung möglich war und Inputs berücksichtigt wer-
den konnten. Bei einer Ablehnung der Umfahrungs-
strasse müssten zunächst die Gründe dafür analy-
siert werden, bevor über weitere Schritte nachge-
dacht würde. Klar ist, dass nicht unmittelbar ein 
grundsätzlich anderes Projekt erarbeitet würde, zu-
mal im Rahmen der Planung bereits eine Vielzahl an 
Varianten studiert und wieder verworfen wurden. Die 
in der Ortsplanung vorgesehene Freihaltung des 
Strassentrassees (Verkehrszone für Umfahrungs-
strasse und damit zusammenhängende Erschlies-
sungen) würde auch beibehalten, wenn die Umfah-
rungsstrasse abgelehnt würde, um die Option für 
eine Umfahrung des Fleckens für nachfolgende Ge-
nerationen offen zu halten. Ein Zuwarten mit der 
Ortsplanung macht zudem keinen Sinn, weil diese 
aus verschiedenen Gründen dringlich ist: Gemäss § 
224 PBG sind «die Zonenpläne und die Bau- und Zo-
nenreglemente (...) bis spätestens Ende 2023 den 
neuen Bestimmungen der Änderung vom 17. Juni 
2013 anzupassen.» Bei einer Sistierung der Ortspla-
nungsrevision würde diese Frist nicht eingehalten 
werden können. Ausserdem sind zahlreiche Projekte 
blockiert und viele Grundeigentümer warten auf die 
neue Ortsplanung. 
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2.6.1.10 Antrag 10, Projekt Umfahrungsstrasse 
Antrag Einsprechende 
Das bestehende Projekt weist grundlegende 
Planungsfehler auf. Ohne Radstreifen, ohne 
Gehweg und mit einer Linienführung, die auf To-
pografie und bestehende Bebauung bestmöglich 
Rücksicht nimmt, braucht eine Entlastungs-
strasse für den Flecken Beromünster höchstens 
noch halb so viel Strassen- und Landfläche, wie 
das vorliegende Projekt. Das wird auch die Kos-
ten auf die Hälfte reduzieren und hat erhebliche 
Auswirkungen auf die Verkehrszone im Zonen-
plan. Ein entsprechendes, in Etappen realisier-
bares Konzept besteht. Kanton und Gemeinde 
sollen es zur Kenntnis nehmen, ohne Vorbehalte 
diskutieren und weiterentwickeln, unter der 
Grundsätzen gemäss Begründung. 
 

Antrag Gemeinderat an Stimmberechtigte 
Auf den Antrag aus den Einsprachen von Jas-
min Aregger und Roman Eggerschwiler ist nicht 
einzutreten. Eventuell ist der Antrag abzuwei-
sen. 
 

Begründung Einsprechende 
Das neue Projekt muss nach folgenden Grundsätzen 
entwickelt werden: 
- Die geplante Strasse verläuft auf der ganzen 

Länge innerorts und kann deshalb keine Umfah-
rung sein. Sie darf keine gestreckte Linienführung 
aufweisen, sondern muss so konzipiert werden, 
dass höchstens mit Tempo 50, in Teilbereichen 
auch weniger schnell gefahren werden kann. Das 
ermöglicht bessere Rücksicht auf die bestehende 
Bebauung und Topografie, reduziert den Landbe-
darf für Einschnitte und Dämme und die Lärmbe-
lastung. 

- Die Strasse muss den Flecken entlasten und des-
halb lediglich Durchgangs- und Schwerverkehr 
aufnehmen. Sie braucht also weder Radstreifen 
noch einen Gehweg. Wer zu Fuss oder mit dem 
Velo unterwegs ist, will Beromünster nicht «um-
wandern» oder «umradeln», sondern will ins Dorf 
oder in den Flecken. Wenn die lokalen Strassen 
vom Durchgangs- und Schwerverkehr befreit 
sind, können sie mit wenig Aufwand in sichere Ve-
lorouten umgestaltet werden. Radstreifen bieten 
nur eine Scheinsicherheit für Velos. Breite Stras-
sen verleiten zu schnellem Fahren, was gefährlich 
ist, nicht nur für Velos. Das gilt insbesondere auch 
für den geplanten Ausbau der Hauptstrasse 
Gunzwil/Schuelgass. Um diesen Schulweg sicher 
zu machen, müssen die Gehwege verbreitert wer-
den, nicht die Strasse. 

- Die gestreckte Linienführung und die breite 
Strasse erschweren den erforderlichen Lärm-
schutz, machen ihn z.T. unmöglich. Bei 20 beste-
henden Gebäuden und bei 11 noch unüberbauten 
Grundstücken wird die gemäss eidgenössischer 
Lärmschutzverordnung maximal zulässige Lärm-
belastung überschritten. Das ist nicht zulässig. 
Der Hinweis, dass im Flecken mehr Liegenschaf-
ten vom Verkehrslärm entlastet werden, ist eine 
hilflose Ausrede. Raumplanung muss Probleme 
lösen, nicht verschieben. 

Erwägungen des Gemeinderats 
Der Antrag richtet sich gegen das kantonale Stras-
senbauprojekt. Dieses ist nicht Gegenstand der Orts-
planungsrevision. Der Antrag ist daher gegenstands-
los, weshalb darauf nicht einzutreten ist. 
 
Im Übrigen kann dazu festgehalten werden: Die Um-
fahrungsstrasse wurde durch den Kanton unter Ein-
bezug der Gemeinde und der betroffenen Grundei-
gentümer projektiert. Für die Streckenführung der 
Ostumfahrung wurden verschiedene Varianten ge-
prüft. Im Oktober 2017 hat sich der Regierungsrat 
gestützt auf die Empfehlung der eingesetzten Be-
gleitgruppe für die sogenannte Variate 4.1 «offen ge-
streckt» entschieden. Die Variante wird ohne Tunnel 
realisiert und hat innerörtlichen Charakter. Sie hält 
gegenüber dem Flecken einen maximalen Abstand 
ein. Die verursachten Lärmemissionen sind nicht 
grösser als bei der ebenfalls untersuchten Variante 
mit Tunnel. 
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2.6.1.9 Antrag 9, Sistierung Ortsplanungsrevision 
Antrag Einsprechende 
Die Revision der Ortsplanung sei zu sistieren, 
bis rechtsverbindlich geklärt ist, wie der Flecken 
vom Durchgangs- und Schwerverkehr entlastet 
wird. 
 

Antrag Gemeinderat an Stimmberechtigte 
Auf den Antrag aus den Einsprachen von Jas-
min Aregger und Roman Eggerschwiler ist nicht 
einzutreten. Eventuell ist der Antrag abzuwei-
sen. 
 

Begründung Einsprechende 
Das der Verkehrszone zugrunde liegende Strassen-
projekt führt mit der gestreckten Linienführung, den 
Einschnitten und Dämmen, den zwei Kreiseln und 
der breiten Brücke über die Wyna auf der ganzen 
Länge zu massiven Eingriffen ins Orts- und Strassen-
bild. Zudem werden viele Liegenschaften, darunter 
auch die von uns bewohnte, übermässig mit Immissi-
onen belastet. Es muss deshalb zwingend ein grund-
sätzlich anderes Projekt, das auf die örtlichen Gege-
benheiten Rücksicht nimmt und die Lärmschutzver-
ordnung ohne Einschränkungen einhält, entwickelt 
werden. Siedlungs- und Verkehrsplanung müssen 
aufeinander abgestimmt sein. Die Revision der Orts-
planung Beromünster kann deshalb erst weiterbear-
beitet werden, wenn rechtsverbindlich klar ist, wie der 
Flecken vom Durchgangs- und Schwerverkehr ent-
lastet wird. 

Erwägungen des Gemeinderats 
Der Antrag richtet sich gegen das Verfahren. Im Auf-
lageverfahren zur Ortsplanungsrevision kann Ein-
sprache erhoben werden durch Personen, die an ei-
ner Planänderung (vorliegend also an den Inhalten 
des neuen Zonenplans oder des neuen Bau- und Zo-
nenreglements) ein schutzwürdiges Interesse haben. 
Gegen das Verfahren kann nicht Einsprache erhoben 
werden. Der Antrag ist daher gegenstandslos, wes-
halb darauf nicht einzutreten ist.  
 
Im Übrigen kann dazu festgehalten werden: Die Er-
arbeitung des Strassenprojektes und der neuen Orts-
planung erfolgte in enger Abstimmung miteinander. 
Die zeitgleiche Erarbeitung hat zu einem Mehrwert 
für beide Projekte geführt, da eine gegenseitige Ab-
stimmung möglich war und Inputs berücksichtigt wer-
den konnten. Bei einer Ablehnung der Umfahrungs-
strasse müssten zunächst die Gründe dafür analy-
siert werden, bevor über weitere Schritte nachge-
dacht würde. Klar ist, dass nicht unmittelbar ein 
grundsätzlich anderes Projekt erarbeitet würde, zu-
mal im Rahmen der Planung bereits eine Vielzahl an 
Varianten studiert und wieder verworfen wurden. Die 
in der Ortsplanung vorgesehene Freihaltung des 
Strassentrassees (Verkehrszone für Umfahrungs-
strasse und damit zusammenhängende Erschlies-
sungen) würde auch beibehalten, wenn die Umfah-
rungsstrasse abgelehnt würde, um die Option für 
eine Umfahrung des Fleckens für nachfolgende Ge-
nerationen offen zu halten. Ein Zuwarten mit der 
Ortsplanung macht zudem keinen Sinn, weil diese 
aus verschiedenen Gründen dringlich ist: Gemäss § 
224 PBG sind «die Zonenpläne und die Bau- und Zo-
nenreglemente (...) bis spätestens Ende 2023 den 
neuen Bestimmungen der Änderung vom 17. Juni 
2013 anzupassen.» Bei einer Sistierung der Ortspla-
nungsrevision würde diese Frist nicht eingehalten 
werden können. Ausserdem sind zahlreiche Projekte 
blockiert und viele Grundeigentümer warten auf die 
neue Ortsplanung. 
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2.6.1.10 Antrag 10, Projekt Umfahrungsstrasse 
Antrag Einsprechende 
Das bestehende Projekt weist grundlegende 
Planungsfehler auf. Ohne Radstreifen, ohne 
Gehweg und mit einer Linienführung, die auf To-
pografie und bestehende Bebauung bestmöglich 
Rücksicht nimmt, braucht eine Entlastungs-
strasse für den Flecken Beromünster höchstens 
noch halb so viel Strassen- und Landfläche, wie 
das vorliegende Projekt. Das wird auch die Kos-
ten auf die Hälfte reduzieren und hat erhebliche 
Auswirkungen auf die Verkehrszone im Zonen-
plan. Ein entsprechendes, in Etappen realisier-
bares Konzept besteht. Kanton und Gemeinde 
sollen es zur Kenntnis nehmen, ohne Vorbehalte 
diskutieren und weiterentwickeln, unter der 
Grundsätzen gemäss Begründung. 
 

Antrag Gemeinderat an Stimmberechtigte 
Auf den Antrag aus den Einsprachen von Jas-
min Aregger und Roman Eggerschwiler ist nicht 
einzutreten. Eventuell ist der Antrag abzuwei-
sen. 
 

Begründung Einsprechende 
Das neue Projekt muss nach folgenden Grundsätzen 
entwickelt werden: 
- Die geplante Strasse verläuft auf der ganzen 

Länge innerorts und kann deshalb keine Umfah-
rung sein. Sie darf keine gestreckte Linienführung 
aufweisen, sondern muss so konzipiert werden, 
dass höchstens mit Tempo 50, in Teilbereichen 
auch weniger schnell gefahren werden kann. Das 
ermöglicht bessere Rücksicht auf die bestehende 
Bebauung und Topografie, reduziert den Landbe-
darf für Einschnitte und Dämme und die Lärmbe-
lastung. 

- Die Strasse muss den Flecken entlasten und des-
halb lediglich Durchgangs- und Schwerverkehr 
aufnehmen. Sie braucht also weder Radstreifen 
noch einen Gehweg. Wer zu Fuss oder mit dem 
Velo unterwegs ist, will Beromünster nicht «um-
wandern» oder «umradeln», sondern will ins Dorf 
oder in den Flecken. Wenn die lokalen Strassen 
vom Durchgangs- und Schwerverkehr befreit 
sind, können sie mit wenig Aufwand in sichere Ve-
lorouten umgestaltet werden. Radstreifen bieten 
nur eine Scheinsicherheit für Velos. Breite Stras-
sen verleiten zu schnellem Fahren, was gefährlich 
ist, nicht nur für Velos. Das gilt insbesondere auch 
für den geplanten Ausbau der Hauptstrasse 
Gunzwil/Schuelgass. Um diesen Schulweg sicher 
zu machen, müssen die Gehwege verbreitert wer-
den, nicht die Strasse. 

- Die gestreckte Linienführung und die breite 
Strasse erschweren den erforderlichen Lärm-
schutz, machen ihn z.T. unmöglich. Bei 20 beste-
henden Gebäuden und bei 11 noch unüberbauten 
Grundstücken wird die gemäss eidgenössischer 
Lärmschutzverordnung maximal zulässige Lärm-
belastung überschritten. Das ist nicht zulässig. 
Der Hinweis, dass im Flecken mehr Liegenschaf-
ten vom Verkehrslärm entlastet werden, ist eine 
hilflose Ausrede. Raumplanung muss Probleme 
lösen, nicht verschieben. 

Erwägungen des Gemeinderats 
Der Antrag richtet sich gegen das kantonale Stras-
senbauprojekt. Dieses ist nicht Gegenstand der Orts-
planungsrevision. Der Antrag ist daher gegenstands-
los, weshalb darauf nicht einzutreten ist. 
 
Im Übrigen kann dazu festgehalten werden: Die Um-
fahrungsstrasse wurde durch den Kanton unter Ein-
bezug der Gemeinde und der betroffenen Grundei-
gentümer projektiert. Für die Streckenführung der 
Ostumfahrung wurden verschiedene Varianten ge-
prüft. Im Oktober 2017 hat sich der Regierungsrat 
gestützt auf die Empfehlung der eingesetzten Be-
gleitgruppe für die sogenannte Variate 4.1 «offen ge-
streckt» entschieden. Die Variante wird ohne Tunnel 
realisiert und hat innerörtlichen Charakter. Sie hält 
gegenüber dem Flecken einen maximalen Abstand 
ein. Die verursachten Lärmemissionen sind nicht 
grösser als bei der ebenfalls untersuchten Variante 
mit Tunnel. 
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2.6.2 Einsprache von Esther und Philipp Arnold-Möhl 
Antrag Einsprechende 
Die Ortsplanungsrevision sei abzuweisen. 
Eventualiter sei das Grundstück Nr. 243, GB Be-
romünster in die Wohnzone aufzunehmen. Sub-
eventualiter für den Fall der Nichtaufnahme in 
die Wohnzone, sei weiterhin eine Reservezone 
vorzusehen und die Einsprechenden in diese 
Zone zuzuteilen. 
 

Antrag Gemeinderat an Stimmberechtigte 
Die Einsprache von Esther und Philipp Arnold-
Möhl ist abzuweisen. 

Begründung Einsprechende (Kurzfassung) 
Mit der Zuteilung zur Landwirtschaftszone ist ausge-
schlossen, dass das Grundstück bei einer nächsten 
Zonenplanrevision in die Wohnzone aufgenommen 
wird. Es handelte sich stets um ein Wohnhaus und es 
liegen auch keine weiteren landwirtschaftlichen Be-
triebe in der Nähe. Auf einer Fläche von nur 1'300 m2 

könnte überdies auch keine Landwirtschaft betrieben 
werden. Es ist zweckfremd, das Wohnhaus in der 
Landwirtschaftszone einzuteilen. 
Aufgrund der Landwirtschaftszone ist es nicht mög-
lich, durch bauliche Massnahmen die Wohn- und Le-
bensseite auf die gegenüberliegende Seite zu verle-
gen. Denn durch die Zuteilung in die Landwirtschafts-
zone sind die massgebenden Lärmgrenzwerte mit 
dem Bau der Umfahrungsstrasse nicht überschritten 
und es werden keine Lärmschutzmassnahmen ge-
währt. Die Liegenschaft erleidet damit eine erhebli-
che Werteinbusse. 
Die Gebäude rund um das Grundstück 243 liegen in 
der Arbeits- oder Wohnzone. Das Grundstück 243 ist 
das einzige, welches in die Landwirtschaftszone zu-
geteilt wird. Dies führt zu einer Ungleichbehandlung 
gegenüber den umliegenden Wohnhäusern. 
Die Gemeinde hatte eine Einzonung des Grund-
stücks in die Wohnzone ursprünglich selbst vorge-
schlagen, was die erste Planauflage der Ortspla-
nungsrevision zeigt. Später wurde dies ohne Begrün-
dung geändert, was dazu geführt hat, dass die Ein-
sprechenden erhebliche Ausgaben getätigt haben, 
um die Umgestaltung der Wohn- und Lebensseite im 
Hinblick auf die Umfahrung vorzunehmen. 
Sollte das Grundstück nicht in die Wohnzone aufge-
nommen werden, so ist es zumindest in der Reserve-
zone zu belassen. Sodass die Möglichkeit auf eine 
spätere Einzonung bei einer nächsten Zonenplanre-
vision besteht. 

 
Ausschnitt Zonenplan Siedlung 

Erwägungen des Gemeinderats 
Die Einsprechenden haben bereits 2019 Einsprache 
erhoben. Anlässlich der Einspracheverhandlungen 
wurden die Gründe für die Zonenzuteilung ausführ-
lich erläutert, woraufhin die Einsprache zurückgezo-
gen wurde. Im Rahmen der ersten Mitwirkung zur 
Ortsplanungsrevision (Ende 2017) war vorgesehen, 
das Grundstück in eine Wohnzone einzuzonen, zu-
sammen mit dem gesamten Gebiet Chällermatt (Flä-
che zwischen Haupt- und Umfahrungsstrasse), das 
in die Zone für öffentliche Zwecke eingezont werden 
sollte. Der Kanton hatte jedoch damals im Rahmen 
der parallel erfolgten Vorprüfung beantragt, «die nicht 
für Hochbauten benötigten Teile der Zone für öffent-
liche Zwecke wie auch die im Zusammenhang mit der 
künftigen Entlastungsstrasse stehenden Grünzonen 
sowie die Wohnzone A (Parzelle Nr. 243) einstweilen 
in der Reservezone zu belassen». Daraufhin wurde 
die Zonenzuteilung im Gebiet Chällermatt gemäss 
Antrag Kanton geändert, folglich wurde auch das 
Grundstück Nr. 243 wieder der Reservezone zuge-
teilt. Im Rahmen der Einsprachenbehandlung 2019 
wurde beim Kanton nochmals abgeklärt, ob und unter 
welchen Bedingungen eine Einzonung des Grund-
stücks Nr. 243 trotz negativer Stellungnahme im Rah-
men der Vorprüfung möglich wäre. Der Kanton hat 
damals bestätigt, an seiner Aussage festzuhalten, 
derzufolge das Grundstück erst eingezont werden 
soll, wenn die planungsrechtlichen und technischen 
Fragen in der restlichen Reservezone Chällermatt 
geklärt sind. Gegenüber der Situation 2019 hat sich 
nichts geändert, weshalb das Grundstück nicht ein-
gezont werden kann. 
Zum Antrag auf Belassen in der Reservezone: 
Nach der öffentlichen Mitwirkung vom März/April 
2022 wurde entschieden, auf die Ausscheidung von 
Reservezonen generell zu verzichten. Gründe: Die 
potenziellen Einzonungsgebiete sind bereits im 
räumlichen Entwicklungskonzept (REK) bezeichnet. 
Eine Zuteilung zur Reservezone hat rechtlich keine 
Wirkung (die Reservezone ist eine Landwirtschafts-
zone), impliziert aber eine nicht gewollte Priorisierung 
gegenüber dem REK. Die Situation wird bei der 
nächsten Ortsplanungsrevision ohnehin neu beurteilt 
werden müssen. 
In der Folge wurde auch das Grundstück Nr. 243 der 
Landwirtschaftszone zugeteilt. Im REK ist das Grund-
stück als potenzielles Einzonungsgebiet für Wohnen 
bezeichnet; dies bleibt unverändert.  
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2.6.3 Einsprache von Golf Sempachersee AG, Pantano AG, Largura AG 

2.6.3.1 Antrag 1, Gewässerraum Weihergruppen und Verbindungsgewässer 
Antrag Einsprecherinnen 
Auf die Festlegung eines Gewässerraumes um 
die drei Weihergruppen sowie die Verbindungs-
gewässer im Bereich Golfplatz Gormundermoos 
ist zu verzichten. 
 

Antrag Gemeinderat an Stimmberechtigte 
Der Antrag aus der Einsprache der Golf Semp-
achersee AG, Pantano AG und Largura AG ist 
abzuweisen. 

Begründung Einsprecherinnen (Kurzfassung) 
Bei den drei Weihern handelt es sich um künstliche Ge-
wässer. Im Vorverfahren war noch klar, dass diese 
künstlichen Gewässer nicht mit einem Gewässerraum 
versehen werden.  
Die künstlichen Weiher sind bewilligte künstliche Ge-
wässeranlagen, welche der Regulierung der Bewässe-
rung der Golfanlagen sowie der Gestaltung der Spiel-
bahnen einschliesslich Gewährleistung von Sicherheits-
abständen dienen. Die Spielbahnen verlaufen unmittel-
bar neben den Weihern und den Verbindungsgewäs-
sern, weil mittels Anlage dieser Gewässer gezielte 
Spielrichtungen vorgegeben werden zur Sicherheit von 
Golfspielern und Dritten. Im Zuge des umfassenden Be-
willigungsverfahrens wurde diesen Weihern explizit jeg-
liche Natürlichkeit abgesprochen und für die Zeit nach 
Nichtgebrauch deren Entfernung und Wiederherstel-
lung des ursprünglichen Zustandes verfügt. 
Der Erlass eines Gewässerraumes bei künstlichen Ge-
wässern ist ein Ausnahmefall, welcher nur bei gegen-
sätzlichen überwiegenden Interessen Anwendung fin-
den kann. Ein solches überwiegendes Interesse ist nicht 
nachvollziehbar. Die Zwecksetzung der Festlegung von 
Gewässerraum von stehenden Gewässern ist in Art. 41 
b Abs. 1 GSchG aufgeführt. Die überwiegenden Interes-
sen richten sich einzig nach dieser Zwecksetzung. Die 
künstlichen Weiher sind Teil des Gestaltungsplanes 
Golf, in welchem die Interessen des Naturschutzes ab-
gebildet sind und diese ihre Grenzen in der bewilligten 
Nutzung für den Spielbetrieb finden. Die Realisierung 
einer Spielbahn auf Gewässerraum ist unmöglich und 
umgekehrt auch die Realisierung von Gewässerraum 
auf bewilligten Spielbahnen. Die vorgetragene Begrün-
dung für die Festlegung von Gewässerraum hat mit de-
ren Zwecksetzung nichts zu tun. Jegliches Gewässer 
fliesst irgendwann irgendwohin. Vorliegend jedoch wird 
das Wasser dieser Speicherteiche auf den Grünanla-
gen des Golfplatzes aufgebracht, wo es im Boden ver-
sickert. Die Golfanlage befindet sich nicht in einer ge-
schützten Gewässerschutzzone, welche mit dem Be-
griff des Gewässerraumes nicht zu verwechseln ist. Die 
Festlegung von Gewässerraum stellt einen Eingriff in 
das (private) Eigentum dar, welcher konkreter gesetzli-
cher Grundlage bedarf und zum Anspruch voller Ent-
schädigung führt. Hierzu ist hervorzuheben, dass der 
Wasserbezug aus dem öffentlichen Leitungsnetz der 
Golfplatzbetreiberin explizit untersagt ist, weshalb die 
Anlage der Speicherteiche für das ganze Betriebskon-
zept unabdinglich war und ist. Ein Betrieb dieser Gol-
fanlage ohne entsprechende Bewässerung ist unmög-
lich. Mit einem Eingriff in die Bewirtschaftung dieser 
Speicherteiche wäre dem Golfplatz die Betriebsgrund-
lage entzogen. 

Erwägungen des Gemeinderats 
Die Festlegung des Gewässerraums um die drei Wei-
hergruppen und die Verbindungsgewässer wurde vom 
Kanton im Rahmen der Vorprüfung der Ortsplanungsre-
vision (Etappe 2) gefordert.  
Nach Art. 36a GschG bezweckt der Gewässerraum die 
Gewährleistung der natürlichen Funktionen der Gewäs-
ser, des Schutzes vor Hochwasser und der Gewäs-
sernutzung. Nach Art. 41b GschV ist für stehende Ge-
wässer grundsätzlich ein Gewässerraum festzulegen, 
unabhängig davon, ob diese natürlich oder künstlich 
sind. Auf den Gewässerraum kann bei künstlich ange-
legten stehenden Gewässern nur verzichtet werden, so-
weit keine überwiegenden Interessen entgegenstehen. 
Vorliegend stehen jedoch überwiegende Interessen ei-
nem Verzicht entgegen: Die beiden nordöstlich des Rot-
bachs gelegenen Weihergruppen fliessen in den Sem-
pachersee. Der Gewässerraum bezweckt hier den 
Schutz vor Nährstoffeinträgen im Einzugsgebiet von 
Seen mit bestehender Nährstoffproblematik. Die auf 
Grundstück 564 gelegene Weihergruppe mit Verbin-
dungsgewässern ist wichtig für die Vernetzung zwi-
schen zwei Naturgebieten.  
Schon der bestehende Gestaltungsplan Golfplatz Sem-
pachersee misst den Weihern – auch wenn diese ohne 
Zweifel künstlich angelegt sind – ein hohes Gewicht bei. 
Sie sollen demnach eine Multifunktionalität aufweisen 
und auch Naturwerte aufweisen. Auch ist in den Son-
derbauvorschriften aus dem Jahr 1995 bereits geregelt, 
dass «zwischen den Weihern und den Spielanlagen ein 
mindestens zehn Meter breiter Pufferstreifen anzulegen 
ist, in welchem das Ausbringen jeglicher Hilfsstoffe 
(Dünger, Pestizide etc.) verboten ist». Der vorgesehene 
Gewässerraum ist weniger einschränkend als dieser 
Pufferstreifen.  
Auf die Bewässerung hat der Gewässerraum keinen 
Einfluss. Die Weiher dürfen weiterhin wie bewilligt für 
die Bewässerung des Golfplatzes genutzt werden. 

 
Ausschnitt Zonenplan Landschaft 
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2.6.2 Einsprache von Esther und Philipp Arnold-Möhl 
Antrag Einsprechende 
Die Ortsplanungsrevision sei abzuweisen. 
Eventualiter sei das Grundstück Nr. 243, GB Be-
romünster in die Wohnzone aufzunehmen. Sub-
eventualiter für den Fall der Nichtaufnahme in 
die Wohnzone, sei weiterhin eine Reservezone 
vorzusehen und die Einsprechenden in diese 
Zone zuzuteilen. 
 

Antrag Gemeinderat an Stimmberechtigte 
Die Einsprache von Esther und Philipp Arnold-
Möhl ist abzuweisen. 

Begründung Einsprechende (Kurzfassung) 
Mit der Zuteilung zur Landwirtschaftszone ist ausge-
schlossen, dass das Grundstück bei einer nächsten 
Zonenplanrevision in die Wohnzone aufgenommen 
wird. Es handelte sich stets um ein Wohnhaus und es 
liegen auch keine weiteren landwirtschaftlichen Be-
triebe in der Nähe. Auf einer Fläche von nur 1'300 m2 

könnte überdies auch keine Landwirtschaft betrieben 
werden. Es ist zweckfremd, das Wohnhaus in der 
Landwirtschaftszone einzuteilen. 
Aufgrund der Landwirtschaftszone ist es nicht mög-
lich, durch bauliche Massnahmen die Wohn- und Le-
bensseite auf die gegenüberliegende Seite zu verle-
gen. Denn durch die Zuteilung in die Landwirtschafts-
zone sind die massgebenden Lärmgrenzwerte mit 
dem Bau der Umfahrungsstrasse nicht überschritten 
und es werden keine Lärmschutzmassnahmen ge-
währt. Die Liegenschaft erleidet damit eine erhebli-
che Werteinbusse. 
Die Gebäude rund um das Grundstück 243 liegen in 
der Arbeits- oder Wohnzone. Das Grundstück 243 ist 
das einzige, welches in die Landwirtschaftszone zu-
geteilt wird. Dies führt zu einer Ungleichbehandlung 
gegenüber den umliegenden Wohnhäusern. 
Die Gemeinde hatte eine Einzonung des Grund-
stücks in die Wohnzone ursprünglich selbst vorge-
schlagen, was die erste Planauflage der Ortspla-
nungsrevision zeigt. Später wurde dies ohne Begrün-
dung geändert, was dazu geführt hat, dass die Ein-
sprechenden erhebliche Ausgaben getätigt haben, 
um die Umgestaltung der Wohn- und Lebensseite im 
Hinblick auf die Umfahrung vorzunehmen. 
Sollte das Grundstück nicht in die Wohnzone aufge-
nommen werden, so ist es zumindest in der Reserve-
zone zu belassen. Sodass die Möglichkeit auf eine 
spätere Einzonung bei einer nächsten Zonenplanre-
vision besteht. 

 
Ausschnitt Zonenplan Siedlung 

Erwägungen des Gemeinderats 
Die Einsprechenden haben bereits 2019 Einsprache 
erhoben. Anlässlich der Einspracheverhandlungen 
wurden die Gründe für die Zonenzuteilung ausführ-
lich erläutert, woraufhin die Einsprache zurückgezo-
gen wurde. Im Rahmen der ersten Mitwirkung zur 
Ortsplanungsrevision (Ende 2017) war vorgesehen, 
das Grundstück in eine Wohnzone einzuzonen, zu-
sammen mit dem gesamten Gebiet Chällermatt (Flä-
che zwischen Haupt- und Umfahrungsstrasse), das 
in die Zone für öffentliche Zwecke eingezont werden 
sollte. Der Kanton hatte jedoch damals im Rahmen 
der parallel erfolgten Vorprüfung beantragt, «die nicht 
für Hochbauten benötigten Teile der Zone für öffent-
liche Zwecke wie auch die im Zusammenhang mit der 
künftigen Entlastungsstrasse stehenden Grünzonen 
sowie die Wohnzone A (Parzelle Nr. 243) einstweilen 
in der Reservezone zu belassen». Daraufhin wurde 
die Zonenzuteilung im Gebiet Chällermatt gemäss 
Antrag Kanton geändert, folglich wurde auch das 
Grundstück Nr. 243 wieder der Reservezone zuge-
teilt. Im Rahmen der Einsprachenbehandlung 2019 
wurde beim Kanton nochmals abgeklärt, ob und unter 
welchen Bedingungen eine Einzonung des Grund-
stücks Nr. 243 trotz negativer Stellungnahme im Rah-
men der Vorprüfung möglich wäre. Der Kanton hat 
damals bestätigt, an seiner Aussage festzuhalten, 
derzufolge das Grundstück erst eingezont werden 
soll, wenn die planungsrechtlichen und technischen 
Fragen in der restlichen Reservezone Chällermatt 
geklärt sind. Gegenüber der Situation 2019 hat sich 
nichts geändert, weshalb das Grundstück nicht ein-
gezont werden kann. 
Zum Antrag auf Belassen in der Reservezone: 
Nach der öffentlichen Mitwirkung vom März/April 
2022 wurde entschieden, auf die Ausscheidung von 
Reservezonen generell zu verzichten. Gründe: Die 
potenziellen Einzonungsgebiete sind bereits im 
räumlichen Entwicklungskonzept (REK) bezeichnet. 
Eine Zuteilung zur Reservezone hat rechtlich keine 
Wirkung (die Reservezone ist eine Landwirtschafts-
zone), impliziert aber eine nicht gewollte Priorisierung 
gegenüber dem REK. Die Situation wird bei der 
nächsten Ortsplanungsrevision ohnehin neu beurteilt 
werden müssen. 
In der Folge wurde auch das Grundstück Nr. 243 der 
Landwirtschaftszone zugeteilt. Im REK ist das Grund-
stück als potenzielles Einzonungsgebiet für Wohnen 
bezeichnet; dies bleibt unverändert.  
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2.6.3 Einsprache von Golf Sempachersee AG, Pantano AG, Largura AG 

2.6.3.1 Antrag 1, Gewässerraum Weihergruppen und Verbindungsgewässer 
Antrag Einsprecherinnen 
Auf die Festlegung eines Gewässerraumes um 
die drei Weihergruppen sowie die Verbindungs-
gewässer im Bereich Golfplatz Gormundermoos 
ist zu verzichten. 
 

Antrag Gemeinderat an Stimmberechtigte 
Der Antrag aus der Einsprache der Golf Semp-
achersee AG, Pantano AG und Largura AG ist 
abzuweisen. 

Begründung Einsprecherinnen (Kurzfassung) 
Bei den drei Weihern handelt es sich um künstliche Ge-
wässer. Im Vorverfahren war noch klar, dass diese 
künstlichen Gewässer nicht mit einem Gewässerraum 
versehen werden.  
Die künstlichen Weiher sind bewilligte künstliche Ge-
wässeranlagen, welche der Regulierung der Bewässe-
rung der Golfanlagen sowie der Gestaltung der Spiel-
bahnen einschliesslich Gewährleistung von Sicherheits-
abständen dienen. Die Spielbahnen verlaufen unmittel-
bar neben den Weihern und den Verbindungsgewäs-
sern, weil mittels Anlage dieser Gewässer gezielte 
Spielrichtungen vorgegeben werden zur Sicherheit von 
Golfspielern und Dritten. Im Zuge des umfassenden Be-
willigungsverfahrens wurde diesen Weihern explizit jeg-
liche Natürlichkeit abgesprochen und für die Zeit nach 
Nichtgebrauch deren Entfernung und Wiederherstel-
lung des ursprünglichen Zustandes verfügt. 
Der Erlass eines Gewässerraumes bei künstlichen Ge-
wässern ist ein Ausnahmefall, welcher nur bei gegen-
sätzlichen überwiegenden Interessen Anwendung fin-
den kann. Ein solches überwiegendes Interesse ist nicht 
nachvollziehbar. Die Zwecksetzung der Festlegung von 
Gewässerraum von stehenden Gewässern ist in Art. 41 
b Abs. 1 GSchG aufgeführt. Die überwiegenden Interes-
sen richten sich einzig nach dieser Zwecksetzung. Die 
künstlichen Weiher sind Teil des Gestaltungsplanes 
Golf, in welchem die Interessen des Naturschutzes ab-
gebildet sind und diese ihre Grenzen in der bewilligten 
Nutzung für den Spielbetrieb finden. Die Realisierung 
einer Spielbahn auf Gewässerraum ist unmöglich und 
umgekehrt auch die Realisierung von Gewässerraum 
auf bewilligten Spielbahnen. Die vorgetragene Begrün-
dung für die Festlegung von Gewässerraum hat mit de-
ren Zwecksetzung nichts zu tun. Jegliches Gewässer 
fliesst irgendwann irgendwohin. Vorliegend jedoch wird 
das Wasser dieser Speicherteiche auf den Grünanla-
gen des Golfplatzes aufgebracht, wo es im Boden ver-
sickert. Die Golfanlage befindet sich nicht in einer ge-
schützten Gewässerschutzzone, welche mit dem Be-
griff des Gewässerraumes nicht zu verwechseln ist. Die 
Festlegung von Gewässerraum stellt einen Eingriff in 
das (private) Eigentum dar, welcher konkreter gesetzli-
cher Grundlage bedarf und zum Anspruch voller Ent-
schädigung führt. Hierzu ist hervorzuheben, dass der 
Wasserbezug aus dem öffentlichen Leitungsnetz der 
Golfplatzbetreiberin explizit untersagt ist, weshalb die 
Anlage der Speicherteiche für das ganze Betriebskon-
zept unabdinglich war und ist. Ein Betrieb dieser Gol-
fanlage ohne entsprechende Bewässerung ist unmög-
lich. Mit einem Eingriff in die Bewirtschaftung dieser 
Speicherteiche wäre dem Golfplatz die Betriebsgrund-
lage entzogen. 

Erwägungen des Gemeinderats 
Die Festlegung des Gewässerraums um die drei Wei-
hergruppen und die Verbindungsgewässer wurde vom 
Kanton im Rahmen der Vorprüfung der Ortsplanungsre-
vision (Etappe 2) gefordert.  
Nach Art. 36a GschG bezweckt der Gewässerraum die 
Gewährleistung der natürlichen Funktionen der Gewäs-
ser, des Schutzes vor Hochwasser und der Gewäs-
sernutzung. Nach Art. 41b GschV ist für stehende Ge-
wässer grundsätzlich ein Gewässerraum festzulegen, 
unabhängig davon, ob diese natürlich oder künstlich 
sind. Auf den Gewässerraum kann bei künstlich ange-
legten stehenden Gewässern nur verzichtet werden, so-
weit keine überwiegenden Interessen entgegenstehen. 
Vorliegend stehen jedoch überwiegende Interessen ei-
nem Verzicht entgegen: Die beiden nordöstlich des Rot-
bachs gelegenen Weihergruppen fliessen in den Sem-
pachersee. Der Gewässerraum bezweckt hier den 
Schutz vor Nährstoffeinträgen im Einzugsgebiet von 
Seen mit bestehender Nährstoffproblematik. Die auf 
Grundstück 564 gelegene Weihergruppe mit Verbin-
dungsgewässern ist wichtig für die Vernetzung zwi-
schen zwei Naturgebieten.  
Schon der bestehende Gestaltungsplan Golfplatz Sem-
pachersee misst den Weihern – auch wenn diese ohne 
Zweifel künstlich angelegt sind – ein hohes Gewicht bei. 
Sie sollen demnach eine Multifunktionalität aufweisen 
und auch Naturwerte aufweisen. Auch ist in den Son-
derbauvorschriften aus dem Jahr 1995 bereits geregelt, 
dass «zwischen den Weihern und den Spielanlagen ein 
mindestens zehn Meter breiter Pufferstreifen anzulegen 
ist, in welchem das Ausbringen jeglicher Hilfsstoffe 
(Dünger, Pestizide etc.) verboten ist». Der vorgesehene 
Gewässerraum ist weniger einschränkend als dieser 
Pufferstreifen.  
Auf die Bewässerung hat der Gewässerraum keinen 
Einfluss. Die Weiher dürfen weiterhin wie bewilligt für 
die Bewässerung des Golfplatzes genutzt werden. 

 
Ausschnitt Zonenplan Landschaft 
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2.6.3.2 Antrag 2, Gewässerraum Rotbach 
Antrag Einsprecherinnen 
Auf die Festlegung eines Gewässerraumes im 
Bereich des eingedolten Rotbaches an der 
Süd/Ost-Spitze von Grundstück Nr. 542, GB 
Neudorf ist in Anwendung von Art. 41a Abs. 5 lit. 
b GSchV zu verzichten. 
 

Antrag Gemeinderat an Stimmberechtigte 
Der Antrag aus der Einsprache der Golf Semp-
achersee AG, Pantano AG und Largura AG ist 
abzuweisen. 
 

Begründung Einsprecherinnen (Kurzfassung) 
Der Gewässerraum wird gemäss Begründung der 
Gemeinde «auf Vorrat» festgelegt vor dem Hinter-
grund, dass möglicherweise ein übergeordnetes In-
teresse eines «anstehenden Revitalisierungsprojek-
tes» bestehen könnte. Mangels eines konkreten Pro-
jektes ist übergeordnetes Interesse im heutigen Zeit-
punkt nicht gegeben. Eine Offenlegung des Rotba-
ches in diesem eingedolten Bereich ist auch aus an-
derem Grund nicht möglich. Im Zuge der Ausarbei-
tung des Gestaltungsplanes Golf wurde die mögliche 
Offenlegung aller Fliessgewässer umfassend geprüft 
und wo immer möglich realisiert. Die Grenze der Of-
fenlegung fand sich dabei in der Anlage der einzel-
nen Spielbahnen. Konkret verunmöglicht die Anlage 
der Spielbahn Nr. 1 O im Bereich des eingedolten 
Rotbaches dessen Offenlegung, so dass bereits im 
heutigen Zeitpunkt ausgeschlossen werden kann, 
dass ein künftiges Revitalisierungsprojekt dies än-
dern wird. Auch anderweitiges übergeordnetes Inte-
resse wie hier das in Frage kommende Hochwasser 
ist vorliegend kein Thema und damit ausgeschlos-
sen, so dass keine Ausnahme vorliegt, welche zur 
Festlegung von Gewässerraum berechtigt. 

 
Ausschnitt Zonenplan Landschaft 
 

Erwägungen des Gemeinderats 
Der (in diesem Bereich eingedolte) Rotbach verläuft 
auf der Gemeindegrenze zu Hildisrieden und im wei-
teren Verlauf entlang der Grenze zwischen Hildisrie-
den und Sempach. Es ist daher zweckmässig, die 
Gewässerraumfestlegung in den drei Gemeinden ko-
ordiniert vorzunehmen. In Sempach wurde der Ge-
wässerraum entlang des gesamten Rotbachs (inkl. 
eingedolter Abschnitt) festgelegt (genehmigt). In Hil-
disrieden ist vorgesehen, auf den Gewässerraum zu 
verzichten, was jedoch noch nicht durch den Kanton 
vorgeprüft ist. Aufgrund der unterschiedlichen Fest-
legungen in Sempach und Hildisrieden wurde die Si-
tuation beim Kanton abgeklärt. Gemäss der zustän-
digen Dienststelle besteht ein überwiegendes Inte-
resse Gewässer-Naturschutz, die naturnahen Flä-
chen im Gormunder Moos wieder mit dem Bachlauf 
des Rotbaches (Mittel- und Unterlauf) zu vernetzen 
und diese Gewässerfunktion im Grenzbereich der 
drei Gemeinden wiederherzustellen. Ob dies tech-
nisch machbar ist, ist unklar und hängt unter ande-
rem von der Lage der Bachverrohrung ab. Im Rah-
men der Ortsplanungsrevision soll daher im Sinne ei-
ner einheitlichen Handhabung des Gewässerraums 
am Rotbach und aufgrund des beschriebenen über-
wiegenden Interesses ein Gewässerraum festgelegt 
werden. Die Machbarkeit/Zweckmässigkeit einer Of-
fenlegung gemäss Art. 38 Gewässerschutzgesetz ist 
zum Zeitpunkt des Ersatzes der bestehenden Lei-
tung im Rahmen eines Projektes zu prüfen. 
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2.6.4 Einsprache von Ruedi Hüsler 
Antrag Einsprecher 
Die speziellen Mischzonen Röteli und Bahn-
hofstrasse erlauben Gebäude bis 17 m. Dies sei 
auf die üblichen 14 m zu begrenzen. 
 

Antrag Gemeinderat an Stimmberechtigte 
Die Einsprache von Ruedi Hüsler ist abzuwei-
sen. 

Begründung Einsprecher 
Beromünster ist eine ländliche Gemeinde und sollte 
diese Identität behalten.  
Die beiden Mischzonen sollen der Mischzone B an-
gepasst werden. 

 
Ausschnitt Zonenplan Siedlung 
 

Erwägungen des Gemeinderats 
Die Gebiete sind der Dorfzone B mit Gestaltungs-
planpflicht zugeteilt. In der Dorfzone B gilt eine max. 
Gesamthöhe von 14 m und eine max. Fassadenhöhe 
von 11.5 m. Mit dem Gestaltungsplan sind gewisse 
Abweichungen von den Höhenmassen («Bonus») 
möglich, sofern die Qualitätsanforderungen nach § 
75 Abs. 3 PBG erfüllt werden (u. a. wesentliche Vor-
teile gegenüber Normalbauweise, gute Eingliede-
rung, qualitätsvolle Umgebungsgestaltung). So kann 
die Gesamthöhe um max. 3 m erhöht werden, 
wodurch sich eine max. Gesamthöhe von 17 m 
ergibt. Nach Art. 26 Abs. 3 BZR besteht aber kein 
Anrecht auf den Maximalbonus. Um die angestreb-
ten Qualitäten sicherzustellen, wird in beiden Gebie-
ten die Durchführung eines qualitätssichernden Ver-
fahrens als Grundlage für den Gestaltungsplan vor-
geschrieben. 
Die in der Dorfzone B zulässige Gesamthöhe von 
14 m entspricht einer Bauweise, die schon heute in 
den dreigeschossigen Zonen mit gemischter Nut-
zung möglich ist (Erdgeschoss mit Gewerbe und 
Überhöhe, 2 Vollgeschosse, Dach-/Attikageschoss). 
Zudem konnte mit dem Gestaltungsplan bislang ein 
Vollgeschoss mehr zugestanden werden. 
 
Die Frage der Höhenmasse in den Gebieten Röteli 
und Bahnhofstrasse wurde – auf Antrag des Einspre-
chers – in der Begleitgruppe Ortsplanung (BGOP) in-
tensiv diskutiert, wobei sich eine Mehrheit für die Bei-
behaltung der Bonus-Regelung in beiden Gebieten 
ausgesprochen hat.  
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2.6.3.2 Antrag 2, Gewässerraum Rotbach 
Antrag Einsprecherinnen 
Auf die Festlegung eines Gewässerraumes im 
Bereich des eingedolten Rotbaches an der 
Süd/Ost-Spitze von Grundstück Nr. 542, GB 
Neudorf ist in Anwendung von Art. 41a Abs. 5 lit. 
b GSchV zu verzichten. 
 

Antrag Gemeinderat an Stimmberechtigte 
Der Antrag aus der Einsprache der Golf Semp-
achersee AG, Pantano AG und Largura AG ist 
abzuweisen. 
 

Begründung Einsprecherinnen (Kurzfassung) 
Der Gewässerraum wird gemäss Begründung der 
Gemeinde «auf Vorrat» festgelegt vor dem Hinter-
grund, dass möglicherweise ein übergeordnetes In-
teresse eines «anstehenden Revitalisierungsprojek-
tes» bestehen könnte. Mangels eines konkreten Pro-
jektes ist übergeordnetes Interesse im heutigen Zeit-
punkt nicht gegeben. Eine Offenlegung des Rotba-
ches in diesem eingedolten Bereich ist auch aus an-
derem Grund nicht möglich. Im Zuge der Ausarbei-
tung des Gestaltungsplanes Golf wurde die mögliche 
Offenlegung aller Fliessgewässer umfassend geprüft 
und wo immer möglich realisiert. Die Grenze der Of-
fenlegung fand sich dabei in der Anlage der einzel-
nen Spielbahnen. Konkret verunmöglicht die Anlage 
der Spielbahn Nr. 1 O im Bereich des eingedolten 
Rotbaches dessen Offenlegung, so dass bereits im 
heutigen Zeitpunkt ausgeschlossen werden kann, 
dass ein künftiges Revitalisierungsprojekt dies än-
dern wird. Auch anderweitiges übergeordnetes Inte-
resse wie hier das in Frage kommende Hochwasser 
ist vorliegend kein Thema und damit ausgeschlos-
sen, so dass keine Ausnahme vorliegt, welche zur 
Festlegung von Gewässerraum berechtigt. 

 
Ausschnitt Zonenplan Landschaft 
 

Erwägungen des Gemeinderats 
Der (in diesem Bereich eingedolte) Rotbach verläuft 
auf der Gemeindegrenze zu Hildisrieden und im wei-
teren Verlauf entlang der Grenze zwischen Hildisrie-
den und Sempach. Es ist daher zweckmässig, die 
Gewässerraumfestlegung in den drei Gemeinden ko-
ordiniert vorzunehmen. In Sempach wurde der Ge-
wässerraum entlang des gesamten Rotbachs (inkl. 
eingedolter Abschnitt) festgelegt (genehmigt). In Hil-
disrieden ist vorgesehen, auf den Gewässerraum zu 
verzichten, was jedoch noch nicht durch den Kanton 
vorgeprüft ist. Aufgrund der unterschiedlichen Fest-
legungen in Sempach und Hildisrieden wurde die Si-
tuation beim Kanton abgeklärt. Gemäss der zustän-
digen Dienststelle besteht ein überwiegendes Inte-
resse Gewässer-Naturschutz, die naturnahen Flä-
chen im Gormunder Moos wieder mit dem Bachlauf 
des Rotbaches (Mittel- und Unterlauf) zu vernetzen 
und diese Gewässerfunktion im Grenzbereich der 
drei Gemeinden wiederherzustellen. Ob dies tech-
nisch machbar ist, ist unklar und hängt unter ande-
rem von der Lage der Bachverrohrung ab. Im Rah-
men der Ortsplanungsrevision soll daher im Sinne ei-
ner einheitlichen Handhabung des Gewässerraums 
am Rotbach und aufgrund des beschriebenen über-
wiegenden Interesses ein Gewässerraum festgelegt 
werden. Die Machbarkeit/Zweckmässigkeit einer Of-
fenlegung gemäss Art. 38 Gewässerschutzgesetz ist 
zum Zeitpunkt des Ersatzes der bestehenden Lei-
tung im Rahmen eines Projektes zu prüfen. 

 

  

542 

 

53 

2.6.4 Einsprache von Ruedi Hüsler 
Antrag Einsprecher 
Die speziellen Mischzonen Röteli und Bahn-
hofstrasse erlauben Gebäude bis 17 m. Dies sei 
auf die üblichen 14 m zu begrenzen. 
 

Antrag Gemeinderat an Stimmberechtigte 
Die Einsprache von Ruedi Hüsler ist abzuwei-
sen. 

Begründung Einsprecher 
Beromünster ist eine ländliche Gemeinde und sollte 
diese Identität behalten.  
Die beiden Mischzonen sollen der Mischzone B an-
gepasst werden. 

 
Ausschnitt Zonenplan Siedlung 
 

Erwägungen des Gemeinderats 
Die Gebiete sind der Dorfzone B mit Gestaltungs-
planpflicht zugeteilt. In der Dorfzone B gilt eine max. 
Gesamthöhe von 14 m und eine max. Fassadenhöhe 
von 11.5 m. Mit dem Gestaltungsplan sind gewisse 
Abweichungen von den Höhenmassen («Bonus») 
möglich, sofern die Qualitätsanforderungen nach § 
75 Abs. 3 PBG erfüllt werden (u. a. wesentliche Vor-
teile gegenüber Normalbauweise, gute Eingliede-
rung, qualitätsvolle Umgebungsgestaltung). So kann 
die Gesamthöhe um max. 3 m erhöht werden, 
wodurch sich eine max. Gesamthöhe von 17 m 
ergibt. Nach Art. 26 Abs. 3 BZR besteht aber kein 
Anrecht auf den Maximalbonus. Um die angestreb-
ten Qualitäten sicherzustellen, wird in beiden Gebie-
ten die Durchführung eines qualitätssichernden Ver-
fahrens als Grundlage für den Gestaltungsplan vor-
geschrieben. 
Die in der Dorfzone B zulässige Gesamthöhe von 
14 m entspricht einer Bauweise, die schon heute in 
den dreigeschossigen Zonen mit gemischter Nut-
zung möglich ist (Erdgeschoss mit Gewerbe und 
Überhöhe, 2 Vollgeschosse, Dach-/Attikageschoss). 
Zudem konnte mit dem Gestaltungsplan bislang ein 
Vollgeschoss mehr zugestanden werden. 
 
Die Frage der Höhenmasse in den Gebieten Röteli 
und Bahnhofstrasse wurde – auf Antrag des Einspre-
chers – in der Begleitgruppe Ortsplanung (BGOP) in-
tensiv diskutiert, wobei sich eine Mehrheit für die Bei-
behaltung der Bonus-Regelung in beiden Gebieten 
ausgesprochen hat.  
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2.6.5 Einsprache von Werner Hüsler-Egli 

2.6.5.1 Antrag 1, Biodiversitätskonzept im BZR 
Antrag Einsprecher 
Artikel 23 BZR ist mit folgendem Passus zu er-
gänzen: «Die Gemeinde realisiert über das 
Siedlungsgebiet und die gemeindeeigenen Lie-
genschaften (inkl. landwirtschaftliche Nutzfläche 
u. Wald) ein Biodiversitätskonzept, das sich der 
Nachhaltigkeit verpflichtet. Mind. 10 % der ge-
meindeeigenen landwirtschaftlichen Nutzfläche 
wird als kommunale Naturschutzzone ausge-
schieden und entsprechend gestaltet.» 
 

Antrag Gemeinderat an Stimmberechtigte 
Der Antrag aus der Einsprache von Werner Hüs-
ler ist abzuweisen. 

Begründung Einsprecher (Kurzfassung) 
Der Verlust an Vielfalt und Biodiversität hat sich die 
letzten Jahrzehnte deutlich verschärft. Arten ver-
schwinden schleichend, da ihnen die Lebensgrund-
lage durch veränderte Bewirtschaftung, Intensivie-
rung oder Beseitigung, mehr und mehr genommen 
wird. Dies gilt für den Siedlungsraum wie für das 
Landwirtschaftsgebiet. Im Siedlungsgebiet sind na-
turnahe strukturreiche Gärten, die Lebensraum für 
Amphibien, Reptilien, Kleinsäuger und Vögel bieten, 
rar geworden. Für Massnahmen zu Gunsten der na-
türlichen Vielfalt bzw. der Qualität der Biodiversität 
insbesondere im Offenland steht auf dem Gemeinde-
gebiet kaum Raum zur Verfügung. Mit der Entwick-
lung einer Biodiversitätsstrategie formuliert die Ge-
meinde Beromünster Massnahmen und Ziele, wie sie 
die Biodiversität innerhalb des Siedlungsgebiets för-
dern will und welche Mittel sie dafür zur Verfügung 
stellen wird. Es ist dabei elementar, dass die Ge-
meinde Beromünster mit naturnaher, schonender 
Gestaltung und Pflege gemeindeeigener Liegen-
schaften, und mit einer prozentualen Ausscheidung 
der rund 27 ha gemeindeeigener, heute landwirt-
schaftlich genutzter Flächen zu Gunsten biodiversi-
tätsfördernder Massnahmen (kommunale Natur-
schutzzonen) eine Vorbildfunktion übernimmt. 

Erwägungen des Gemeinderats 
Aus Sicht der Gemeinde stellt sich die Frage, wieso 
eine solche Regelung in ein Bau- und Zonenregle-
ment gehört resp. was damit bewirkt würde. Bei dem 
Anliegen einer Biodiversitätsstrategie handelt es sich 
um eine strategische Minimalanforderung an die Ge-
meinde, also eine Zielsetzung, die sich der Gemein-
derat selbst gibt, was eigentlich nicht Thema der Nut-
zungsplanung ist. Sollten sich aus der Strategie neue 
Naturschutzzonen im Sinne des Antrags des Ein-
sprechers ergeben, müssten diese neuen Zonen mit 
der Nutzungsplanung umgesetzt werden. Ohne ent-
sprechende Grundlagen ist das jedoch kurzfristig 
nicht möglich.  
 
Verschiedene neue Anliegen und Themen wurden 
auf eine dritte Etappe der Ortsplanungsrevision ver-
tagt, um die laufende zweite Etappe nicht noch kom-
plexer zu machen und zeitnah abschliessen zu kön-
nen. Für den Gemeinderat wäre es denkbar, dass 
sich der Gemeinderat in der nächsten Legislatur die-
sem Thema annimmt und die Erarbeitung einer Bio-
diversitätsstrategie prüft. Allfällige Massnahmen dar-
aus könnten im Rahmen der dritten Etappe der Orts-
planungsrevision umgesetzt werden. 
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2.6.5.2 Antrag 2, Sonderbauzone «Winon» 
Antrag Einsprecher 
Rückzonung Parzelle 1337 (Sonderbauzone 
«Winon») in die Landwirtschaftszone. Die Bau-
ten sind zurückzubauen, die damit zur Verfü-
gung stehende Fläche ist naturnah zu gestalten 
und/oder teilweise als Kompensationsfläche für 
die Aufwertung der Wyna zu verwenden.  
Die Gemeinde entschädigt die Grundeigentü-
merin in der Höhe des Kaufpreises und der auf-
gelaufenen Kosten oder sie stellt dieser eine 
adäquate Alternative in der Arbeitszone zur Ver-
fügung. 
 

Antrag Gemeinderat an Stimmberechtigte 
Der Antrag aus der Einsprache von Werner Hüs-
ler ist abzuweisen. 

Begründung Einsprecher (Kurzfassung) 
Die Zone wurde ehemals zum Betrieb der ehemali-
gen Abwasserreinigungsanlage (ARA) der Gemein-
den Beromünster, Gunzwil, Rickenbach und Schwar-
zenbach eingerichtet. Sie liegt in einer der reizvolls-
ten Landschaften der heutigen Gemeinde Bero-
münster, unmittelbar am Ufer der Wyna. Für den 
Rückbau der Anlage wurde ursprünglich ein Fonds 
eingerichtet, welcher durch die Schmutzwasserliefe-
ranten über die Betriebsjahre geäufnet wurde. Bei 
Einstellung des ARA-Betriebes wurden der Rückbau 
und die Rückzonung aber nicht umgesetzt, sondern 
eine Zone für landwirtschaftsnahe Nutzung einge-
richtet und die Parzelle zu einem symbolischen Be-
trag an Dritte veräussert. Der Standort ist für eine 
Trocknungs- und/oder Kompostieranlage ungeeig-
net, da einerseits in unmittelbarer Nähe bereits eine 
solche Anlage besteht und andererseits mit Eintrag 
von verunreinigtem Wasser in das Gewässer zu 
rechnen ist. Auch ist davon auszugehen, dass die 
neue Besitzerin das Areal künftig nicht nur landwirt-
schaftlich, sondern als Lager-, Sammel- und Um-
schlagplatz nutzen wird. Aus Erfahrung ähnlicher Zo-
nen dürfte die Parzelle «schleichend» in eine rein ge-
werbliche Zone überführt werden. Der bestehende 
Schlackensammler wird z. T. als temporäre Güllen-
grube genutzt. Mit der unmittelbaren Nähe zur Wyna 
bestehen damit nicht kalkulierbare Risiken. Auch ist 
die Parzelle durch die unmittelbare Nähe zur Wyna 
durch Grossereignisse, insbesondere Hochwasser, 
stark gefährdet. Dank dem Rückkauf der Parzelle 
kommt die Gemeinde in den Besitz von Kompensati-
onsfläche und kann damit der Wyna mehr Platz ge-
ben. Die Rückzonung und der Rückbau entsprechen 
den Zielen der Gemeindestrategie: Der Natur- und 
Agrarraum wird als wertvolle Ressource umsichtig 
und nachhaltig genutzt. Die intakte und vielfältige Na-
tur wird als herausragendes Qualitätsmerkmal der 
Gemeinde positioniert. Eine intakte und vielfältige 
Natur wird aus Verpflichtung zur Nachhaltigkeit be-
wusst gepflegt. 

Erwägungen des Gemeinderats 
Es handelt sich um eine bestehende Sonder-
bauzone, in welcher der Grundeigentümer grund-
sätzlich einen Anspruch auf die gemäss Zonenbe-
stimmungen zulässigen Nutzungen hat. 
Die heutige Grundeigentümerin ist an der Ausarbei-
tung eines Betriebskonzeptes. Sofern daraus nicht 
innert nützlicher Frist ein bewilligungsfähiges Projekt 
entwickelt wird, wird der Gemeinderat die Zonenvor-
schriften durchsetzen, wonach die nicht mehr ge-
nutzten Bauten zurückzubauen sind, das Gelände zu 
rekultivieren ist und das Land wieder der Land-
schaftszone zugeführt wird.  
 

 
Ausschnitt Zonenplan Siedlung 
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2.6.5 Einsprache von Werner Hüsler-Egli 

2.6.5.1 Antrag 1, Biodiversitätskonzept im BZR 
Antrag Einsprecher 
Artikel 23 BZR ist mit folgendem Passus zu er-
gänzen: «Die Gemeinde realisiert über das 
Siedlungsgebiet und die gemeindeeigenen Lie-
genschaften (inkl. landwirtschaftliche Nutzfläche 
u. Wald) ein Biodiversitätskonzept, das sich der 
Nachhaltigkeit verpflichtet. Mind. 10 % der ge-
meindeeigenen landwirtschaftlichen Nutzfläche 
wird als kommunale Naturschutzzone ausge-
schieden und entsprechend gestaltet.» 
 

Antrag Gemeinderat an Stimmberechtigte 
Der Antrag aus der Einsprache von Werner Hüs-
ler ist abzuweisen. 

Begründung Einsprecher (Kurzfassung) 
Der Verlust an Vielfalt und Biodiversität hat sich die 
letzten Jahrzehnte deutlich verschärft. Arten ver-
schwinden schleichend, da ihnen die Lebensgrund-
lage durch veränderte Bewirtschaftung, Intensivie-
rung oder Beseitigung, mehr und mehr genommen 
wird. Dies gilt für den Siedlungsraum wie für das 
Landwirtschaftsgebiet. Im Siedlungsgebiet sind na-
turnahe strukturreiche Gärten, die Lebensraum für 
Amphibien, Reptilien, Kleinsäuger und Vögel bieten, 
rar geworden. Für Massnahmen zu Gunsten der na-
türlichen Vielfalt bzw. der Qualität der Biodiversität 
insbesondere im Offenland steht auf dem Gemeinde-
gebiet kaum Raum zur Verfügung. Mit der Entwick-
lung einer Biodiversitätsstrategie formuliert die Ge-
meinde Beromünster Massnahmen und Ziele, wie sie 
die Biodiversität innerhalb des Siedlungsgebiets för-
dern will und welche Mittel sie dafür zur Verfügung 
stellen wird. Es ist dabei elementar, dass die Ge-
meinde Beromünster mit naturnaher, schonender 
Gestaltung und Pflege gemeindeeigener Liegen-
schaften, und mit einer prozentualen Ausscheidung 
der rund 27 ha gemeindeeigener, heute landwirt-
schaftlich genutzter Flächen zu Gunsten biodiversi-
tätsfördernder Massnahmen (kommunale Natur-
schutzzonen) eine Vorbildfunktion übernimmt. 

Erwägungen des Gemeinderats 
Aus Sicht der Gemeinde stellt sich die Frage, wieso 
eine solche Regelung in ein Bau- und Zonenregle-
ment gehört resp. was damit bewirkt würde. Bei dem 
Anliegen einer Biodiversitätsstrategie handelt es sich 
um eine strategische Minimalanforderung an die Ge-
meinde, also eine Zielsetzung, die sich der Gemein-
derat selbst gibt, was eigentlich nicht Thema der Nut-
zungsplanung ist. Sollten sich aus der Strategie neue 
Naturschutzzonen im Sinne des Antrags des Ein-
sprechers ergeben, müssten diese neuen Zonen mit 
der Nutzungsplanung umgesetzt werden. Ohne ent-
sprechende Grundlagen ist das jedoch kurzfristig 
nicht möglich.  
 
Verschiedene neue Anliegen und Themen wurden 
auf eine dritte Etappe der Ortsplanungsrevision ver-
tagt, um die laufende zweite Etappe nicht noch kom-
plexer zu machen und zeitnah abschliessen zu kön-
nen. Für den Gemeinderat wäre es denkbar, dass 
sich der Gemeinderat in der nächsten Legislatur die-
sem Thema annimmt und die Erarbeitung einer Bio-
diversitätsstrategie prüft. Allfällige Massnahmen dar-
aus könnten im Rahmen der dritten Etappe der Orts-
planungsrevision umgesetzt werden. 
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2.6.5.2 Antrag 2, Sonderbauzone «Winon» 
Antrag Einsprecher 
Rückzonung Parzelle 1337 (Sonderbauzone 
«Winon») in die Landwirtschaftszone. Die Bau-
ten sind zurückzubauen, die damit zur Verfü-
gung stehende Fläche ist naturnah zu gestalten 
und/oder teilweise als Kompensationsfläche für 
die Aufwertung der Wyna zu verwenden.  
Die Gemeinde entschädigt die Grundeigentü-
merin in der Höhe des Kaufpreises und der auf-
gelaufenen Kosten oder sie stellt dieser eine 
adäquate Alternative in der Arbeitszone zur Ver-
fügung. 
 

Antrag Gemeinderat an Stimmberechtigte 
Der Antrag aus der Einsprache von Werner Hüs-
ler ist abzuweisen. 

Begründung Einsprecher (Kurzfassung) 
Die Zone wurde ehemals zum Betrieb der ehemali-
gen Abwasserreinigungsanlage (ARA) der Gemein-
den Beromünster, Gunzwil, Rickenbach und Schwar-
zenbach eingerichtet. Sie liegt in einer der reizvolls-
ten Landschaften der heutigen Gemeinde Bero-
münster, unmittelbar am Ufer der Wyna. Für den 
Rückbau der Anlage wurde ursprünglich ein Fonds 
eingerichtet, welcher durch die Schmutzwasserliefe-
ranten über die Betriebsjahre geäufnet wurde. Bei 
Einstellung des ARA-Betriebes wurden der Rückbau 
und die Rückzonung aber nicht umgesetzt, sondern 
eine Zone für landwirtschaftsnahe Nutzung einge-
richtet und die Parzelle zu einem symbolischen Be-
trag an Dritte veräussert. Der Standort ist für eine 
Trocknungs- und/oder Kompostieranlage ungeeig-
net, da einerseits in unmittelbarer Nähe bereits eine 
solche Anlage besteht und andererseits mit Eintrag 
von verunreinigtem Wasser in das Gewässer zu 
rechnen ist. Auch ist davon auszugehen, dass die 
neue Besitzerin das Areal künftig nicht nur landwirt-
schaftlich, sondern als Lager-, Sammel- und Um-
schlagplatz nutzen wird. Aus Erfahrung ähnlicher Zo-
nen dürfte die Parzelle «schleichend» in eine rein ge-
werbliche Zone überführt werden. Der bestehende 
Schlackensammler wird z. T. als temporäre Güllen-
grube genutzt. Mit der unmittelbaren Nähe zur Wyna 
bestehen damit nicht kalkulierbare Risiken. Auch ist 
die Parzelle durch die unmittelbare Nähe zur Wyna 
durch Grossereignisse, insbesondere Hochwasser, 
stark gefährdet. Dank dem Rückkauf der Parzelle 
kommt die Gemeinde in den Besitz von Kompensati-
onsfläche und kann damit der Wyna mehr Platz ge-
ben. Die Rückzonung und der Rückbau entsprechen 
den Zielen der Gemeindestrategie: Der Natur- und 
Agrarraum wird als wertvolle Ressource umsichtig 
und nachhaltig genutzt. Die intakte und vielfältige Na-
tur wird als herausragendes Qualitätsmerkmal der 
Gemeinde positioniert. Eine intakte und vielfältige 
Natur wird aus Verpflichtung zur Nachhaltigkeit be-
wusst gepflegt. 

Erwägungen des Gemeinderats 
Es handelt sich um eine bestehende Sonder-
bauzone, in welcher der Grundeigentümer grund-
sätzlich einen Anspruch auf die gemäss Zonenbe-
stimmungen zulässigen Nutzungen hat. 
Die heutige Grundeigentümerin ist an der Ausarbei-
tung eines Betriebskonzeptes. Sofern daraus nicht 
innert nützlicher Frist ein bewilligungsfähiges Projekt 
entwickelt wird, wird der Gemeinderat die Zonenvor-
schriften durchsetzen, wonach die nicht mehr ge-
nutzten Bauten zurückzubauen sind, das Gelände zu 
rekultivieren ist und das Land wieder der Land-
schaftszone zugeführt wird.  
 

 
Ausschnitt Zonenplan Siedlung 
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2.6.6 Einsprache von Kurt und Rosa Müller 
Antrag Einsprecher 
Die Kneippanlage ist in der Zone für öffentliche 
Zwecke zu belassen. 
 

Antrag Gemeinderat an Stimmberechtigte 
Die Einsprache von Kurt und Rosa Müller ist ab-
zuweisen. 
 

Begründung Einsprecher 
Die Kneippanlage gehört in die Zone für öffentliche 
Zwecke und nicht in die Wohnzone A. Wir befürchten 
durch die Umzonung eine Gefahr für das Weiterbe-
stehen der Kneippanlage, deren Standort dank der 
dazugehörigen Quelle aus unserer Sicht ideal ist. 

 
Ausschnitt Zonenplan Siedlung 

Erwägungen des Gemeinderats 
Die Kneippanlage befindet sich heute in der Zone für 
öffentliche Zwecke mit Zweckbestimmung «Werkhof, 
Sammelstelle», sie entspricht also nicht dem aktuel-
len Zonenzweck. Eine Kneippanlage darf auch in ei-
ner Wohnzone erstellt werden. Von daher wird der 
Bestand der heutigen Anlage nicht durch die 
Bauzone sichergestellt. Aus raumplanerischen As-
pekten ist auf die Schaffung einer separaten kleinen 
Zonenfläche zu verzichten. 

Das Grundstück gehört der Gemeinde und die Ge-
meinde betreibt auch die Kneippanlage. Der Ge-
meinderat hegt keine Absicht, die Kneippanlage nicht 
mehr zu betreiben. In der Immobilienstrategie des 
Gemeinderats ist festgehalten, dass die Gemeinde 
dieses Grundstück für die spätere Generation zu-
rückbehalten will. Gemäss Richtplan Siedlungsent-
wicklung soll die Entwicklung frühestens nach 10 
Jahren seit der Rechtskraft der Ortsplanung erfolgen.  

Aus Sicht der Gemeinde besteht eine gute Sicherung 
der Kneippanlage darin, dass die Gemeinde Eigen-
tümerin des Grundstückes ist und bei einer Überbau-
ung entsprechende Vorgaben machen kann. 
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2.6.7 Einsprache Peter Suter, Nathalie Wey, Claude Caviglia, Marco Steiner, Regina Suter, 
Elsbeth Suter-Brun, Annabarbara Suter 

2.6.7.1 Antrag 1, Sistierung Ortsplanungsrevision 
Antrag Einsprechende 
Die Ortsplanungsrevision sei zu sistieren. 

Antrag Gemeinderat an Stimmberechtigte 
Auf den Antrag aus der Einsprache von Peter 
Suter, Nathalie Wey, Claude Caviglia, Marco 
Steiner, Regina Suter, Elsbeth Suter-Brun, An-
nabarbara Suter ist nicht einzutreten. Eventuell 
ist der Antrag abzuweisen. 
 

Begründung Einsprechende 
Das Ortsplanungsverfahren ist unter Berücksichti-
gung sämtlicher gesetzlicher Voraussetzungen zu 
wiederholen: Überprüfung der Ausscheidung von 
Verkehrsflächen, Nichteinzonung von Bauzonen 2. 
Etappe und Erstellung Freiraumkonzept. Das Bun-
desinventar der schützenswerten Ortsbilder der 
Schweiz von nationaler Bedeutung (ISOS) ist vollum-
fänglich in der Orts- und Richtplanung zu berücksich-
tigen.  

Erwägungen des Gemeinderats 
Der Antrag richtet sich gegen das Verfahren. Im Auf-
lageverfahren zur Ortsplanungsrevision kann Ein-
sprache erhoben werden durch Personen, die an ei-
ner Planänderung (vorliegend also an den Inhalten 
des neuen Zonenplans oder des neuen Bau- und Zo-
nenreglements) ein schutzwürdiges Interesse haben. 
Gegen das Verfahren kann nicht Einsprache erho-
ben werden. Der Antrag ist daher gegenstandslos, 
weshalb darauf nicht einzutreten ist. 
 
Im Übrigen kann dazu festgehalten werden: 
Die gesetzlichen Voraussetzungen wurden gebüh-
rend berücksichtigt. Die im Rahmen der Ortspla-
nungsrevision vorgesehenen Änderungen sowie de-
ren Auswirkungen werden im Planungsbericht nach 
Art. 47 RPV detailliert umschrieben. Der Kanton hat 
die Planung vorgeprüft und als genehmigungsfähig 
beurteilt. Eine Sistierung der Ortsplanungsrevision 
macht zudem keinen Sinn, weil diese aus verschie-
denen Gründen dringlich ist: Gemäss § 224 PBG 
sind «die Zonenpläne und die Bau- und Zonenregle-
mente (...) bis spätestens Ende 2023 den neuen 
Bestimmungen der Änderung vom 17. Juni 2013 an-
zupassen.» Bei einer Sistierung der Ortsplanungsre-
vision würde diese Frist nicht eingehalten werden 
können. Ausserdem sind zahlreiche Projekte blo-
ckiert und viele Grundeigentümer warten auf die 
neue Ortsplanung. 
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2.6.6 Einsprache von Kurt und Rosa Müller 
Antrag Einsprecher 
Die Kneippanlage ist in der Zone für öffentliche 
Zwecke zu belassen. 
 

Antrag Gemeinderat an Stimmberechtigte 
Die Einsprache von Kurt und Rosa Müller ist ab-
zuweisen. 
 

Begründung Einsprecher 
Die Kneippanlage gehört in die Zone für öffentliche 
Zwecke und nicht in die Wohnzone A. Wir befürchten 
durch die Umzonung eine Gefahr für das Weiterbe-
stehen der Kneippanlage, deren Standort dank der 
dazugehörigen Quelle aus unserer Sicht ideal ist. 

 
Ausschnitt Zonenplan Siedlung 

Erwägungen des Gemeinderats 
Die Kneippanlage befindet sich heute in der Zone für 
öffentliche Zwecke mit Zweckbestimmung «Werkhof, 
Sammelstelle», sie entspricht also nicht dem aktuel-
len Zonenzweck. Eine Kneippanlage darf auch in ei-
ner Wohnzone erstellt werden. Von daher wird der 
Bestand der heutigen Anlage nicht durch die 
Bauzone sichergestellt. Aus raumplanerischen As-
pekten ist auf die Schaffung einer separaten kleinen 
Zonenfläche zu verzichten. 

Das Grundstück gehört der Gemeinde und die Ge-
meinde betreibt auch die Kneippanlage. Der Ge-
meinderat hegt keine Absicht, die Kneippanlage nicht 
mehr zu betreiben. In der Immobilienstrategie des 
Gemeinderats ist festgehalten, dass die Gemeinde 
dieses Grundstück für die spätere Generation zu-
rückbehalten will. Gemäss Richtplan Siedlungsent-
wicklung soll die Entwicklung frühestens nach 10 
Jahren seit der Rechtskraft der Ortsplanung erfolgen.  

Aus Sicht der Gemeinde besteht eine gute Sicherung 
der Kneippanlage darin, dass die Gemeinde Eigen-
tümerin des Grundstückes ist und bei einer Überbau-
ung entsprechende Vorgaben machen kann. 
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2.6.7 Einsprache Peter Suter, Nathalie Wey, Claude Caviglia, Marco Steiner, Regina Suter, 
Elsbeth Suter-Brun, Annabarbara Suter 

2.6.7.1 Antrag 1, Sistierung Ortsplanungsrevision 
Antrag Einsprechende 
Die Ortsplanungsrevision sei zu sistieren. 

Antrag Gemeinderat an Stimmberechtigte 
Auf den Antrag aus der Einsprache von Peter 
Suter, Nathalie Wey, Claude Caviglia, Marco 
Steiner, Regina Suter, Elsbeth Suter-Brun, An-
nabarbara Suter ist nicht einzutreten. Eventuell 
ist der Antrag abzuweisen. 
 

Begründung Einsprechende 
Das Ortsplanungsverfahren ist unter Berücksichti-
gung sämtlicher gesetzlicher Voraussetzungen zu 
wiederholen: Überprüfung der Ausscheidung von 
Verkehrsflächen, Nichteinzonung von Bauzonen 2. 
Etappe und Erstellung Freiraumkonzept. Das Bun-
desinventar der schützenswerten Ortsbilder der 
Schweiz von nationaler Bedeutung (ISOS) ist vollum-
fänglich in der Orts- und Richtplanung zu berücksich-
tigen.  

Erwägungen des Gemeinderats 
Der Antrag richtet sich gegen das Verfahren. Im Auf-
lageverfahren zur Ortsplanungsrevision kann Ein-
sprache erhoben werden durch Personen, die an ei-
ner Planänderung (vorliegend also an den Inhalten 
des neuen Zonenplans oder des neuen Bau- und Zo-
nenreglements) ein schutzwürdiges Interesse haben. 
Gegen das Verfahren kann nicht Einsprache erho-
ben werden. Der Antrag ist daher gegenstandslos, 
weshalb darauf nicht einzutreten ist. 
 
Im Übrigen kann dazu festgehalten werden: 
Die gesetzlichen Voraussetzungen wurden gebüh-
rend berücksichtigt. Die im Rahmen der Ortspla-
nungsrevision vorgesehenen Änderungen sowie de-
ren Auswirkungen werden im Planungsbericht nach 
Art. 47 RPV detailliert umschrieben. Der Kanton hat 
die Planung vorgeprüft und als genehmigungsfähig 
beurteilt. Eine Sistierung der Ortsplanungsrevision 
macht zudem keinen Sinn, weil diese aus verschie-
denen Gründen dringlich ist: Gemäss § 224 PBG 
sind «die Zonenpläne und die Bau- und Zonenregle-
mente (...) bis spätestens Ende 2023 den neuen 
Bestimmungen der Änderung vom 17. Juni 2013 an-
zupassen.» Bei einer Sistierung der Ortsplanungsre-
vision würde diese Frist nicht eingehalten werden 
können. Ausserdem sind zahlreiche Projekte blo-
ckiert und viele Grundeigentümer warten auf die 
neue Ortsplanung. 
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2.6.7.2 Antrag 2, Gebiete in ISOS-Bereichen 
Antrag Einsprechende 
Gebiete in den ISOS-Bereichen a sind aus- bzw. 
nicht einzuzonen. 
 
 

Antrag Gemeinderat an Stimmberechtigte 
Der Antrag aus der Einsprache von Peter Suter, 
Nathalie Wey, Claude Caviglia, Marco Steiner, 
Regina Suter, Elsbeth Suter-Brun, Annabarbara 
Suter ist abzuweisen. 
 

Begründung Einsprechende 
Das Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder 
der Schweiz von nationaler Bedeutung (ISOS) ist 
vollumfänglich in der Orts- und Richtplanung zu be-
rücksichtigen. Das ISOS äussert sich dezidiert auch 
zur siedlungsnahen Umgebung, und zwar in soge-
nannten Umgebungszonen (U-Zo) und Umgebungs-
richtungen (U-Ri). Im Ortsteil Beromünster sollen in 
der Ortsplanungsrevision innerhalb der U-Zo V und 
U-Ri I und VII Anpassungen vorgenommen werden. 
Dies wird nicht erläutert. Alle drei genannten Berei-
che I; V und VII unterliegen dem Erhaltungsziel a. Für 
eine Umgebungszone oder eine Umgebungsrichtung 
mit Erhaltungsziel a gilt gemäss Erläuterungen zum 
ISOS: Erhalten der Beschaffenheit als Kulturland 
oder Freifläche. Die für das Ortsbild wesentliche Ve-
getation und Altbauten bewahren, störende Verände-
rungen beseitigen. Zusätzlich gelten folgende gene-
rellen Erhaltungshinweise: 
- kein Baugebiet 
- strenge Gestaltungsvorschriften für standortge-

bundene Bauten 
- spezielle Vorschriften für Veränderungen an Alt-

bauten 
Innerhalb der Bereiche mit Erhaltungsziel a sind di-
verse Anpassungen dargestellt, die dem Erhaltungs-
ziel entgegenlaufen. 

Erwägungen des Gemeinderats 
Der Antrag auf Nichteinzonung richtet sich gegen die 
Ausscheidung einer Verkehrszone für die Umfah-
rungsstrasse, welche innerhalb der genannten Um-
gebungszonen/-bereiche I, V, VII zu liegen kommt.  
 
Die Gemeinde legt die Verkehrszone nur fest, um die 
Koordination mit dem bereits öffentlich aufgelegten 
Strassenprojekt zu gewährleisten. Wenn überhaupt, 
stellt die Umfahrungsstrasse selbst eine Beeinträch-
tigung des ISOS-Objekts dar, nicht aber die Um- und 
Einzonungen in die Verkehrszone. Nur im Rahmen 
des Strassenprojekts könnten die tatsächlichen Aus-
wirkungen der Umfahrungsstrasse auf das ISOS-Ob-
jekt evaluiert und allfällige Massnahmen geprüft wer-
den. 
 
Im Übrigen geht aus dem Antrag nicht hervor, welche 
Grundstücke konkret aus- bzw. nicht einzuzonen 
sind. 
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2.6.7.3 Antrag 3, Zonenzuteilung Badgass / Chilegass 
Antrag Einsprechende 
Badgass / Chilegass sind neu zur Ortskernzone 
Flecken zu schlagen. 
 

Antrag Gemeinderat an Stimmberechtigte 
Der Antrag aus der Einsprache von Peter Suter, 
Nathalie Wey, Claude Caviglia, Marco Steiner, 
Regina Suter, Elsbeth Suter-Brun, Annabarbara 
Suter ist abzuweisen. 
 

Begründung Einsprechende 
Zum historischen Kern der Siedlung gehören beide 
Seitengassen, also die Gärbigass und die Badgass/ 
Chilegass. Dies beweist der Merian-Stich, auf dem 
die Badgass/Chilegass bereits ersichtlich ist und ein-
drücklich die nördliche Siedlungsgrenze markiert. 
Die Häuser an der Badgass/Chilegass haben den 
Fleckenbrand überlebt und weisen teilweise ein ent-
sprechend hohes Alter auf. Im Perimeter befindet 
sich auch das Schloss, ein äusserst wichtiger, histo-
rischer Bau des Fleckens Beromünster. Das Kanto-
nale Bauinventar – 2016 erstellt und daher die aktu-
ellste Fachinformation zu den Baudenkmälern und 
dem Ortsbild von nationaler Bedeutung – zeigt diese 
Haltung bereits auf. Das ISOS hingegen ist fehlerhaft 
(u.a. da seit der Überarbeitung 2009 die Gemeinde 
Beromünster mit Gunzwil fusioniert hat und somit die 
historische Einheit wieder hergestellt worden ist) und 
muss überarbeitet werden. 

 
Ausschnitt Zonenplan Siedlung 

Erwägungen des Gemeinderats 
Die (mit der Ortsplanungsrevision unveränderte) Ab-
grenzung zwischen Ortskernzone Flecken, Ortsker-
numgebungszone und Ortskernzone Stiftsbereich 
basiert auf dem Bundesinventar der schützenswer-
ten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung 
(ISOS). Das ISOS-Gebiet 1 «Flecken, Ortskern, 
lenzburgische Gründung 11. Jh., ovale Anlage in Ge-
ländeeinsenkung, nach Brand von 1764 weitgehend 
neu aufgebaut» umfasst neben der Hauptgasse auch 
die Gärbigasse und ist in der Ortsplanung mit der 
Ortskernzone Flecken umgesetzt. Die Ortskernum-
gebungszone beinhaltet das südlich davon gelegene 
ISOS-Gebiet 3 «Wohn- und Gewerbequartier entlang 
der Wyna, 18./19. Jh.» sowie das nördlich davon ge-
legene Gebiet 4 «Bebauung an der Badgass, vorwie-
gend Wohnhäuser aus dem 18./19. Jh., gegen Sü-
den locker stehende bäuerlich-gewerbliche Bauten». 
Die Ortskernzone Stiftsbereich entspricht dem ISOS-
Gebiet 2 «Stiftsbezirk, gegr. 10. Jh., Kirche und 
Pfrundhäuser leicht erhöht oberhalb des Fleckens». 
Das ISOS ist eine wichtige Grundlage für die Ortspla-
nung und wird dementsprechend in Art. 3 Abs. 2 BZR 
verankert. 
 
Im Übrigen hat der Gemeinderat bereits beschlos-
sen, dass die Überprüfung der Ortskernzonen und 
Ortsbildschutzzonen im Rahmen der Überarbeitung 
des Ortskern- und Fleckenrichtplans nach Abschluss 
der zweiten Etappe der Ortsplanungsrevision erfolgt. 
Allfällige sich daraus ergebende Anpassungen wür-
den mit der dritten Etappe der Ortsplanungsrevision 
umgesetzt. 
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2.6.7.2 Antrag 2, Gebiete in ISOS-Bereichen 
Antrag Einsprechende 
Gebiete in den ISOS-Bereichen a sind aus- bzw. 
nicht einzuzonen. 
 
 

Antrag Gemeinderat an Stimmberechtigte 
Der Antrag aus der Einsprache von Peter Suter, 
Nathalie Wey, Claude Caviglia, Marco Steiner, 
Regina Suter, Elsbeth Suter-Brun, Annabarbara 
Suter ist abzuweisen. 
 

Begründung Einsprechende 
Das Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder 
der Schweiz von nationaler Bedeutung (ISOS) ist 
vollumfänglich in der Orts- und Richtplanung zu be-
rücksichtigen. Das ISOS äussert sich dezidiert auch 
zur siedlungsnahen Umgebung, und zwar in soge-
nannten Umgebungszonen (U-Zo) und Umgebungs-
richtungen (U-Ri). Im Ortsteil Beromünster sollen in 
der Ortsplanungsrevision innerhalb der U-Zo V und 
U-Ri I und VII Anpassungen vorgenommen werden. 
Dies wird nicht erläutert. Alle drei genannten Berei-
che I; V und VII unterliegen dem Erhaltungsziel a. Für 
eine Umgebungszone oder eine Umgebungsrichtung 
mit Erhaltungsziel a gilt gemäss Erläuterungen zum 
ISOS: Erhalten der Beschaffenheit als Kulturland 
oder Freifläche. Die für das Ortsbild wesentliche Ve-
getation und Altbauten bewahren, störende Verände-
rungen beseitigen. Zusätzlich gelten folgende gene-
rellen Erhaltungshinweise: 
- kein Baugebiet 
- strenge Gestaltungsvorschriften für standortge-

bundene Bauten 
- spezielle Vorschriften für Veränderungen an Alt-

bauten 
Innerhalb der Bereiche mit Erhaltungsziel a sind di-
verse Anpassungen dargestellt, die dem Erhaltungs-
ziel entgegenlaufen. 

Erwägungen des Gemeinderats 
Der Antrag auf Nichteinzonung richtet sich gegen die 
Ausscheidung einer Verkehrszone für die Umfah-
rungsstrasse, welche innerhalb der genannten Um-
gebungszonen/-bereiche I, V, VII zu liegen kommt.  
 
Die Gemeinde legt die Verkehrszone nur fest, um die 
Koordination mit dem bereits öffentlich aufgelegten 
Strassenprojekt zu gewährleisten. Wenn überhaupt, 
stellt die Umfahrungsstrasse selbst eine Beeinträch-
tigung des ISOS-Objekts dar, nicht aber die Um- und 
Einzonungen in die Verkehrszone. Nur im Rahmen 
des Strassenprojekts könnten die tatsächlichen Aus-
wirkungen der Umfahrungsstrasse auf das ISOS-Ob-
jekt evaluiert und allfällige Massnahmen geprüft wer-
den. 
 
Im Übrigen geht aus dem Antrag nicht hervor, welche 
Grundstücke konkret aus- bzw. nicht einzuzonen 
sind. 
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2.6.7.3 Antrag 3, Zonenzuteilung Badgass / Chilegass 
Antrag Einsprechende 
Badgass / Chilegass sind neu zur Ortskernzone 
Flecken zu schlagen. 
 

Antrag Gemeinderat an Stimmberechtigte 
Der Antrag aus der Einsprache von Peter Suter, 
Nathalie Wey, Claude Caviglia, Marco Steiner, 
Regina Suter, Elsbeth Suter-Brun, Annabarbara 
Suter ist abzuweisen. 
 

Begründung Einsprechende 
Zum historischen Kern der Siedlung gehören beide 
Seitengassen, also die Gärbigass und die Badgass/ 
Chilegass. Dies beweist der Merian-Stich, auf dem 
die Badgass/Chilegass bereits ersichtlich ist und ein-
drücklich die nördliche Siedlungsgrenze markiert. 
Die Häuser an der Badgass/Chilegass haben den 
Fleckenbrand überlebt und weisen teilweise ein ent-
sprechend hohes Alter auf. Im Perimeter befindet 
sich auch das Schloss, ein äusserst wichtiger, histo-
rischer Bau des Fleckens Beromünster. Das Kanto-
nale Bauinventar – 2016 erstellt und daher die aktu-
ellste Fachinformation zu den Baudenkmälern und 
dem Ortsbild von nationaler Bedeutung – zeigt diese 
Haltung bereits auf. Das ISOS hingegen ist fehlerhaft 
(u.a. da seit der Überarbeitung 2009 die Gemeinde 
Beromünster mit Gunzwil fusioniert hat und somit die 
historische Einheit wieder hergestellt worden ist) und 
muss überarbeitet werden. 

 
Ausschnitt Zonenplan Siedlung 

Erwägungen des Gemeinderats 
Die (mit der Ortsplanungsrevision unveränderte) Ab-
grenzung zwischen Ortskernzone Flecken, Ortsker-
numgebungszone und Ortskernzone Stiftsbereich 
basiert auf dem Bundesinventar der schützenswer-
ten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung 
(ISOS). Das ISOS-Gebiet 1 «Flecken, Ortskern, 
lenzburgische Gründung 11. Jh., ovale Anlage in Ge-
ländeeinsenkung, nach Brand von 1764 weitgehend 
neu aufgebaut» umfasst neben der Hauptgasse auch 
die Gärbigasse und ist in der Ortsplanung mit der 
Ortskernzone Flecken umgesetzt. Die Ortskernum-
gebungszone beinhaltet das südlich davon gelegene 
ISOS-Gebiet 3 «Wohn- und Gewerbequartier entlang 
der Wyna, 18./19. Jh.» sowie das nördlich davon ge-
legene Gebiet 4 «Bebauung an der Badgass, vorwie-
gend Wohnhäuser aus dem 18./19. Jh., gegen Sü-
den locker stehende bäuerlich-gewerbliche Bauten». 
Die Ortskernzone Stiftsbereich entspricht dem ISOS-
Gebiet 2 «Stiftsbezirk, gegr. 10. Jh., Kirche und 
Pfrundhäuser leicht erhöht oberhalb des Fleckens». 
Das ISOS ist eine wichtige Grundlage für die Ortspla-
nung und wird dementsprechend in Art. 3 Abs. 2 BZR 
verankert. 
 
Im Übrigen hat der Gemeinderat bereits beschlos-
sen, dass die Überprüfung der Ortskernzonen und 
Ortsbildschutzzonen im Rahmen der Überarbeitung 
des Ortskern- und Fleckenrichtplans nach Abschluss 
der zweiten Etappe der Ortsplanungsrevision erfolgt. 
Allfällige sich daraus ergebende Anpassungen wür-
den mit der dritten Etappe der Ortsplanungsrevision 
umgesetzt. 
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2.6.7.4 Antrag 4, Grünflächenziffer in Arbeitszonen 
Antrag Einsprechende 
Die Reduktion der Grünflächenziffer von 0.15 
auf 0.10 muss mit einem eindeutigen Mehrwehrt 
für Natur- und Umwelt sowie für ein qualitätsvol-
les Arbeitsumfeld einhergehen. Der Anforde-
rungskatalog für eine Reduktion der Grünflä-
chenziffer in Art. 6 Abs. 5 BZR ist zu überarbei-
ten. 
 

Antrag Gemeinderat an Stimmberechtigte 
Der Antrag aus der Einsprache von Peter Suter, 
Nathalie Wey, Claude Caviglia, Marco Steiner, 
Regina Suter, Elsbeth Suter-Brun, Annabarbara 
Suter ist abzuweisen. 
 

Begründung Einsprechende 
Eine allfällige Grünflächenreduktion von 15 auf 10 
Prozent muss mit einer hochqualitativen Ausbildung 
der verbleibenden Grünflächen begründet werden 
können. Die aktuell aufgezählten Ausnahmen führen 
offensichtlich nicht in vergleichbarer Weise zu Mehr-
werten. Vor diesem Hintergrund ist der schwächste 
Beitrag – die Begrünung von Abstellflächen – aus der 
Auflistung zu streichen. Diese Massnahme würde 
trotz einer gewissen Sickerfähigkeit ganz offensicht-
lich nicht zu einem massgeblichenen Mehrwert für 
Natur und Umwelt oder für das Arbeitsumfeld führen. 
Es nützt zudem nichts, wenn standortgerechte, ein-
heimische Bäume gepflanzt werden, die sich nicht in 
ihrer natürlichen Weise entfalten können. Vor diesem 
Hintergrund ist die Aufzählung zu den Bäumen zu er-
gänzen mit: «Pflanzung von standortgerechten, ein-
heimischen Bäumen, die sich langfristig frei und ge-
mäss ihrem natürlichen Habitus entwickeln können». 

Erwägungen des Gemeinderats 
Die Regelung zu den Grünflächen resp. zur Grünflä-
chenziffer wurde – auf Antrag und Empfehlung der 
Begleitgruppe Ortsplanung (BGOP) – flexibilisiert, 
um dem Gewerbe mehr Möglichkeiten für die Nut-
zung und Gestaltung der Umgebung zu geben.  
Bei den in Absatz 5 genannten Massnahmen handelt 
es sich um eine beispielhafte, nicht abschliessende 
Aufzählung möglicher Massnahmen. Ob eine oder 
mehrere konkrete Massnahmen im Einzelfall ausrei-
chend sind, um eine Reduktion der Grünflächenziffer 
gewähren zu können, ist im Baubewilligungsverfah-
ren zu prüfen. Dazu ist der Beizug von qualifizierten 
Fachpersonen zur Beurteilung der vorgeschlagenen 
Massnahmen vorgesehen. Damit ist auch sicherge-
stellt, dass neben den Bedingungen des Standorts 
auch die Platzverhältnisse auf die gepflanzten Baum-
arten abgestimmt sind. Eine detailliertere Regelung 
ist daher nicht erforderlich. 
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2.6.7.5 Antrag 5, Verkehrszone Umfahrungsstrasse 
Antrag Einsprechende 
Auf die Ausscheidung einer Verkehrszone aus-
serhalb der dem Flugverkehr gewidmeten Flä-
chen ist zu verzichten. 

Antrag Gemeinderat an Stimmberechtigte 
Der Antrag aus der Einsprache von Peter Suter, 
Nathalie Wey, Claude Caviglia, Marco Steiner, 
Regina Suter, Elsbeth Suter-Brun, Annabarbara 
Suter ist abzuweisen. 
 

Begründung Einsprechende 
Die Verkehrszone im Ortsteil Beromünster reserviert 
Flächen, die von dem Strassenprojekt des Kantons 
besetzt werden könnten. Dieses Freihalten ist nicht 
erforderlich (Bewilligung von Strassenprojekten nach 
Strassengesetz). Es ist im Gegenteil ein im Pla-
nungsbericht nicht deklarierter Trick, um gerade in ei-
ner Kompensationsgemeinde wie Beromünster an-
derswo Bauzonen auszuscheiden. Das im Mitwir-
kungsbericht S. 38 genannte Argument: «Die ... vor-
gesehene Freihaltung des Strassentrassees (Ver-
kehrszone für Umfahrungsstrasse ...) würde auch 
beibehalten, wenn die Umfahrungsstrasse abgelehnt 
würde, um die Option für eine Umfahrung des Fle-
ckens für nachfolgende Generationen offen zu hal-
ten» ist insofern nicht zielführend und schlüssig, da 
u. a. die strittige Linienführung der Entlastungs-
strasse somit zementiert und sinnstiftende Widmun-
gen der Räume für Natur, Erholung, Langsamver-
kehr, ggf. siedlungsverträgliche, hochbauliche Nut-
zungen und vor allem eine adäquate Berücksichti-
gung der Bundesinventare langfristig verhindert wür-
den. 

Erwägungen des Gemeinderats 
Der Antrag richtet sich gemäss Begründung gegen 
die Ausscheidung von Verkehrszonen für die ge-
plante Umfahrungsstrasse. Mit den im Rahmen der 
Ortsplanungsrevision vorgesehenen Umzonungen in 
die Verkehrszone im Bereich der geplanten Umfah-
rungsstrasse werden das kantonale Strassenbaupro-
jekt und die Nutzungsplanung aufeinander abge-
stimmt. Die Gemeinde legt die Verkehrszone fest, 
damit die Koordination mit dem bereits öffentlich auf-
gelegten Strassenprojekt gewährleistet ist, d. h. im 
Zonenplan wird lediglich das Projekt nachvollzogen. 
Von einem nicht deklarierten Trick, um anderswo 
Bauzonen auszuscheiden, kann keine Rede sein: 
Die Baulandbilanz ist im Planungsbericht unter Ziff. 
10.4 (Stand Auflage) detailliert beschrieben, u. a. 
wird die aufgrund des Umfahrungsprojekts nicht 
mehr bebaubare Bauzonenfläche ausgewiesen. Die 
Ausscheidung der Verkehrszone hat auf diese Bilanz 
aber keinen Einfluss. 
Es ist richtig, dass die Verkehrszone erst nach der 
Kreditsprechung zum Umfahrungsprojekt hätte fest-
gelegt werden können. Damit hätte man den Stimm-
bürgerinnen und Stimmbürgern aber einen Zonen-
plan zum Beschluss unterbreiten müssen, der so 
ausgesehen hätte, als würde es die Umfahrungs-
strasse nie geben. Dies wäre aus Sicht des Gemein-
derats nicht transparent gewesen. 
Sollte die Umfahrungsstrasse an der Urne tatsäch-
lich abgelehnt und die kantonalen Baulinien zu einem 
späteren Zeitpunkt aufgehoben werden, könnte die 
Gemeinde die Verkehrszone im Rahmen einer Teil-
revision des Zonenplans einer anderen Nutzungs-
zone zuweisen. Aufgrund des Bauzonenkontingents 
aber voraussichtlich nicht in eine «einwohnerrele-
vante» Bauzone, sondern eher in eine Zone wie sie 
den Einsprechenden vorschwebt. 
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2.6.7.4 Antrag 4, Grünflächenziffer in Arbeitszonen 
Antrag Einsprechende 
Die Reduktion der Grünflächenziffer von 0.15 
auf 0.10 muss mit einem eindeutigen Mehrwehrt 
für Natur- und Umwelt sowie für ein qualitätsvol-
les Arbeitsumfeld einhergehen. Der Anforde-
rungskatalog für eine Reduktion der Grünflä-
chenziffer in Art. 6 Abs. 5 BZR ist zu überarbei-
ten. 
 

Antrag Gemeinderat an Stimmberechtigte 
Der Antrag aus der Einsprache von Peter Suter, 
Nathalie Wey, Claude Caviglia, Marco Steiner, 
Regina Suter, Elsbeth Suter-Brun, Annabarbara 
Suter ist abzuweisen. 
 

Begründung Einsprechende 
Eine allfällige Grünflächenreduktion von 15 auf 10 
Prozent muss mit einer hochqualitativen Ausbildung 
der verbleibenden Grünflächen begründet werden 
können. Die aktuell aufgezählten Ausnahmen führen 
offensichtlich nicht in vergleichbarer Weise zu Mehr-
werten. Vor diesem Hintergrund ist der schwächste 
Beitrag – die Begrünung von Abstellflächen – aus der 
Auflistung zu streichen. Diese Massnahme würde 
trotz einer gewissen Sickerfähigkeit ganz offensicht-
lich nicht zu einem massgeblichenen Mehrwert für 
Natur und Umwelt oder für das Arbeitsumfeld führen. 
Es nützt zudem nichts, wenn standortgerechte, ein-
heimische Bäume gepflanzt werden, die sich nicht in 
ihrer natürlichen Weise entfalten können. Vor diesem 
Hintergrund ist die Aufzählung zu den Bäumen zu er-
gänzen mit: «Pflanzung von standortgerechten, ein-
heimischen Bäumen, die sich langfristig frei und ge-
mäss ihrem natürlichen Habitus entwickeln können». 

Erwägungen des Gemeinderats 
Die Regelung zu den Grünflächen resp. zur Grünflä-
chenziffer wurde – auf Antrag und Empfehlung der 
Begleitgruppe Ortsplanung (BGOP) – flexibilisiert, 
um dem Gewerbe mehr Möglichkeiten für die Nut-
zung und Gestaltung der Umgebung zu geben.  
Bei den in Absatz 5 genannten Massnahmen handelt 
es sich um eine beispielhafte, nicht abschliessende 
Aufzählung möglicher Massnahmen. Ob eine oder 
mehrere konkrete Massnahmen im Einzelfall ausrei-
chend sind, um eine Reduktion der Grünflächenziffer 
gewähren zu können, ist im Baubewilligungsverfah-
ren zu prüfen. Dazu ist der Beizug von qualifizierten 
Fachpersonen zur Beurteilung der vorgeschlagenen 
Massnahmen vorgesehen. Damit ist auch sicherge-
stellt, dass neben den Bedingungen des Standorts 
auch die Platzverhältnisse auf die gepflanzten Baum-
arten abgestimmt sind. Eine detailliertere Regelung 
ist daher nicht erforderlich. 
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2.6.7.5 Antrag 5, Verkehrszone Umfahrungsstrasse 
Antrag Einsprechende 
Auf die Ausscheidung einer Verkehrszone aus-
serhalb der dem Flugverkehr gewidmeten Flä-
chen ist zu verzichten. 

Antrag Gemeinderat an Stimmberechtigte 
Der Antrag aus der Einsprache von Peter Suter, 
Nathalie Wey, Claude Caviglia, Marco Steiner, 
Regina Suter, Elsbeth Suter-Brun, Annabarbara 
Suter ist abzuweisen. 
 

Begründung Einsprechende 
Die Verkehrszone im Ortsteil Beromünster reserviert 
Flächen, die von dem Strassenprojekt des Kantons 
besetzt werden könnten. Dieses Freihalten ist nicht 
erforderlich (Bewilligung von Strassenprojekten nach 
Strassengesetz). Es ist im Gegenteil ein im Pla-
nungsbericht nicht deklarierter Trick, um gerade in ei-
ner Kompensationsgemeinde wie Beromünster an-
derswo Bauzonen auszuscheiden. Das im Mitwir-
kungsbericht S. 38 genannte Argument: «Die ... vor-
gesehene Freihaltung des Strassentrassees (Ver-
kehrszone für Umfahrungsstrasse ...) würde auch 
beibehalten, wenn die Umfahrungsstrasse abgelehnt 
würde, um die Option für eine Umfahrung des Fle-
ckens für nachfolgende Generationen offen zu hal-
ten» ist insofern nicht zielführend und schlüssig, da 
u. a. die strittige Linienführung der Entlastungs-
strasse somit zementiert und sinnstiftende Widmun-
gen der Räume für Natur, Erholung, Langsamver-
kehr, ggf. siedlungsverträgliche, hochbauliche Nut-
zungen und vor allem eine adäquate Berücksichti-
gung der Bundesinventare langfristig verhindert wür-
den. 

Erwägungen des Gemeinderats 
Der Antrag richtet sich gemäss Begründung gegen 
die Ausscheidung von Verkehrszonen für die ge-
plante Umfahrungsstrasse. Mit den im Rahmen der 
Ortsplanungsrevision vorgesehenen Umzonungen in 
die Verkehrszone im Bereich der geplanten Umfah-
rungsstrasse werden das kantonale Strassenbaupro-
jekt und die Nutzungsplanung aufeinander abge-
stimmt. Die Gemeinde legt die Verkehrszone fest, 
damit die Koordination mit dem bereits öffentlich auf-
gelegten Strassenprojekt gewährleistet ist, d. h. im 
Zonenplan wird lediglich das Projekt nachvollzogen. 
Von einem nicht deklarierten Trick, um anderswo 
Bauzonen auszuscheiden, kann keine Rede sein: 
Die Baulandbilanz ist im Planungsbericht unter Ziff. 
10.4 (Stand Auflage) detailliert beschrieben, u. a. 
wird die aufgrund des Umfahrungsprojekts nicht 
mehr bebaubare Bauzonenfläche ausgewiesen. Die 
Ausscheidung der Verkehrszone hat auf diese Bilanz 
aber keinen Einfluss. 
Es ist richtig, dass die Verkehrszone erst nach der 
Kreditsprechung zum Umfahrungsprojekt hätte fest-
gelegt werden können. Damit hätte man den Stimm-
bürgerinnen und Stimmbürgern aber einen Zonen-
plan zum Beschluss unterbreiten müssen, der so 
ausgesehen hätte, als würde es die Umfahrungs-
strasse nie geben. Dies wäre aus Sicht des Gemein-
derats nicht transparent gewesen. 
Sollte die Umfahrungsstrasse an der Urne tatsäch-
lich abgelehnt und die kantonalen Baulinien zu einem 
späteren Zeitpunkt aufgehoben werden, könnte die 
Gemeinde die Verkehrszone im Rahmen einer Teil-
revision des Zonenplans einer anderen Nutzungs-
zone zuweisen. Aufgrund des Bauzonenkontingents 
aber voraussichtlich nicht in eine «einwohnerrele-
vante» Bauzone, sondern eher in eine Zone wie sie 
den Einsprechenden vorschwebt. 
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2.6.7.6 Antrag 6, Aussichtspunkt Wegkreuz beim Schlössli 
Antrag Einsprechende 
Das Wegkreuz beim Schlössli mit Bänkli und 
Baum soll neu als Aussichtspunkt definiert wer-
den, analog dem Aussichtspunkt Schanz. 

Antrag Gemeinderat an Stimmberechtigte 
Der Antrag aus der Einsprache von Peter Suter, 
Nathalie Wey, Claude Caviglia, Marco Steiner, 
Regina Suter, Elsbeth Suter-Brun, Annabarbara 
Suter ist abzuweisen. 
 

Begründung Einsprechende 
Bei der sog. Bänkli-Alp mit Jerusalemkreuz handelt 
es sich eindeutig um einen Aussichtspunkt, wie er 
gemäss Duden definiert wird: «Stelle, von der aus 
man eine schöne Aussicht hat». Er bietet Fernsicht 
Richtung Stiftsbezirk, Flecken, zu den beiden Land-
schlössli Schönbüel und Krusen und weiter bis zu 
den Hügelrücken gegen das Seetal und hinab ins 
Wynatal.  
Zudem ist das Wegkreuz seit 1965 ein geschütztes 
Baudenkmal, welches entsprechend seiner Einstu-
fung und Bedeutung auch so zu behandeln ist, d.h. 
allfällige Neubauten sind so zu gestalten, dass sie die 
Umgebung des Wegkreuzes nicht beeinträchtigen 
und die Sichtachse zum Stiftsbezirk respektiert wird. 
Weiter ist das sog. Jerusalemkreuz auch im IVS na-
tional als Wegbegleiter markiert. Wegkreuze waren 
wichtige Orientierungszeichen in der Landschaft und 
sind es noch heute, d.h. sie müssen von weit her 
sichtbar sein, bzw. freie Sicht in die Landschaft ha-
ben, wie dies bei Aussichtspunkten üblich ist.  
Zukünftige Überbauungen haben entsprechend auf 
das Jerusalemkreuz Rücksicht zu nehmen (nicht um-
gekehrt). Es ist entsprechend darauf zu achten, dass 
sowohl die Fernsicht wie auch die Sichtbezüge erhal-
ten bleiben. 

Erwägungen des Gemeinderats 
Beim Wegkreuz handelt es sich um ein geschütztes 
Kulturdenkmal. Das Kreuz an diesem Standort hat je-
doch einen anderen Hintergrund. Gemäss Bauinven-
tar ist «das exponiert am Hang gelegene, markante 
Doppelkreuz (...) ein bedeutendes Element der Sak-
rallandschaft Beromünsters und ein Zeuge der 
Volksfrömmigkeit», d.h. es steht nicht dort aufgrund 
des Ausblicks und der Sichtbeziehungen. Aus die-
sem Grund ist weder im bisherigen Zonenplan 
Gunzwil an dieser Stelle ein Aussichtspunkt enthal-
ten noch im neuen Zonenplan ein solcher vorgese-
hen. Die Definition des Duden hat für die Festlegung 
von Aussichtspunkten im Zonenplan der Gemeinde 
Beromünster im Übrigen keine Relevanz. Nach die-
ser Definition könnten im Zonenplan an unzähligen 
Standorten Aussichtspunkte definiert werden, hat 
man doch von vielen Stellen innerhalb der Gemeinde 
«eine schöne Aussicht». 
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2.6.7.7 Antrag 7, Ortsbildschutzzone Parzellen 221 und 222, GB Beromünster 
Antrag Einsprechende 
Die Parzellen 221 und 222 sind überlagernd in 
die Ortsbildschutzzone zu integrieren. 
 

Antrag Gemeinderat an Stimmberechtigte 
Der Antrag aus der Einsprache von Peter Suter, 
Nathalie Wey, Claude Caviglia, Marco Steiner, 
Regina Suter, Elsbeth Suter-Brun, Annabarbara 
Suter ist abzuweisen. 
 

Begründung Einsprechende 
Die drei Wohnhäuser auf den Parzellen 221-223 bil-
den ein Ensemble, das zur Baugruppe Oberdorf ge-
hört. Entsprechend sind die Parzellen 221 und 222 
analog der Parzelle 223 zu behandeln, d.h. in die 
Ortsbildschutzzone zu integrieren. 

 
Ausschnitt Zonenplan Siedlung 

Erwägungen des Gemeinderats 
Die Ortsbildschutzzone deckt sich in diesem Bereich 
mit der Ortskernumgebungszone resp. ist entlang 
dieser abgegrenzt. Dies ist bereits im heutigen Zo-
nenplan so enthalten und wurde unverändert in den 
neuen Zonenplan übernommen. Die kantonale 
Denkmalpflege hat im Rahmen der Vorprüfung 2018 
keine Einwände gegen diese Abgrenzung vorge-
bracht. Jedoch hat sie gefordert, den Streifen 
Bauzone westlich des Stifts in Übereinstimmung mit 
dem ISOS zur Sicherung des Freiraums zwischen 
der national bedeutenden Stiftsanlage und der übri-
gen Siedlung in eine Freihaltezone bzw. eine 
Grünzone umzuzonen. Das Anliegen wurde mit der 
Schaffung der Grünzone Nr. 4 umgesetzt.  
Die drei Gebäude auf den Grundstücken 221, 222 
und 224 sind im Bauinventar enthalten (erhaltens-
werte Objekte) und unterliegen bereits dadurch hö-
heren Anforderungen. Gemäss Bauinventar gehören 
sie aber nicht zur Baugruppe Oberdorf (diese liegt 
zwischen Strasse Oberdorf und Corneliweg).  
 
Im Übrigen hat der Gemeinderat bereits beschlos-
sen, dass die Überprüfung der Ortskernzonen und 
Ortsbildschutzzonen im Rahmen der Überarbeitung 
des Ortskern- und Fleckenrichtplans nach Abschluss 
der zweiten Etappe der Ortsplanungsrevision erfolgt. 
Allfällige sich daraus ergebende Anpassungen wür-
den mit der dritten Etappe der Ortsplanungsrevision 
umgesetzt. 
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2.6.7.6 Antrag 6, Aussichtspunkt Wegkreuz beim Schlössli 
Antrag Einsprechende 
Das Wegkreuz beim Schlössli mit Bänkli und 
Baum soll neu als Aussichtspunkt definiert wer-
den, analog dem Aussichtspunkt Schanz. 

Antrag Gemeinderat an Stimmberechtigte 
Der Antrag aus der Einsprache von Peter Suter, 
Nathalie Wey, Claude Caviglia, Marco Steiner, 
Regina Suter, Elsbeth Suter-Brun, Annabarbara 
Suter ist abzuweisen. 
 

Begründung Einsprechende 
Bei der sog. Bänkli-Alp mit Jerusalemkreuz handelt 
es sich eindeutig um einen Aussichtspunkt, wie er 
gemäss Duden definiert wird: «Stelle, von der aus 
man eine schöne Aussicht hat». Er bietet Fernsicht 
Richtung Stiftsbezirk, Flecken, zu den beiden Land-
schlössli Schönbüel und Krusen und weiter bis zu 
den Hügelrücken gegen das Seetal und hinab ins 
Wynatal.  
Zudem ist das Wegkreuz seit 1965 ein geschütztes 
Baudenkmal, welches entsprechend seiner Einstu-
fung und Bedeutung auch so zu behandeln ist, d.h. 
allfällige Neubauten sind so zu gestalten, dass sie die 
Umgebung des Wegkreuzes nicht beeinträchtigen 
und die Sichtachse zum Stiftsbezirk respektiert wird. 
Weiter ist das sog. Jerusalemkreuz auch im IVS na-
tional als Wegbegleiter markiert. Wegkreuze waren 
wichtige Orientierungszeichen in der Landschaft und 
sind es noch heute, d.h. sie müssen von weit her 
sichtbar sein, bzw. freie Sicht in die Landschaft ha-
ben, wie dies bei Aussichtspunkten üblich ist.  
Zukünftige Überbauungen haben entsprechend auf 
das Jerusalemkreuz Rücksicht zu nehmen (nicht um-
gekehrt). Es ist entsprechend darauf zu achten, dass 
sowohl die Fernsicht wie auch die Sichtbezüge erhal-
ten bleiben. 

Erwägungen des Gemeinderats 
Beim Wegkreuz handelt es sich um ein geschütztes 
Kulturdenkmal. Das Kreuz an diesem Standort hat je-
doch einen anderen Hintergrund. Gemäss Bauinven-
tar ist «das exponiert am Hang gelegene, markante 
Doppelkreuz (...) ein bedeutendes Element der Sak-
rallandschaft Beromünsters und ein Zeuge der 
Volksfrömmigkeit», d.h. es steht nicht dort aufgrund 
des Ausblicks und der Sichtbeziehungen. Aus die-
sem Grund ist weder im bisherigen Zonenplan 
Gunzwil an dieser Stelle ein Aussichtspunkt enthal-
ten noch im neuen Zonenplan ein solcher vorgese-
hen. Die Definition des Duden hat für die Festlegung 
von Aussichtspunkten im Zonenplan der Gemeinde 
Beromünster im Übrigen keine Relevanz. Nach die-
ser Definition könnten im Zonenplan an unzähligen 
Standorten Aussichtspunkte definiert werden, hat 
man doch von vielen Stellen innerhalb der Gemeinde 
«eine schöne Aussicht». 
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2.6.7.7 Antrag 7, Ortsbildschutzzone Parzellen 221 und 222, GB Beromünster 
Antrag Einsprechende 
Die Parzellen 221 und 222 sind überlagernd in 
die Ortsbildschutzzone zu integrieren. 
 

Antrag Gemeinderat an Stimmberechtigte 
Der Antrag aus der Einsprache von Peter Suter, 
Nathalie Wey, Claude Caviglia, Marco Steiner, 
Regina Suter, Elsbeth Suter-Brun, Annabarbara 
Suter ist abzuweisen. 
 

Begründung Einsprechende 
Die drei Wohnhäuser auf den Parzellen 221-223 bil-
den ein Ensemble, das zur Baugruppe Oberdorf ge-
hört. Entsprechend sind die Parzellen 221 und 222 
analog der Parzelle 223 zu behandeln, d.h. in die 
Ortsbildschutzzone zu integrieren. 

 
Ausschnitt Zonenplan Siedlung 

Erwägungen des Gemeinderats 
Die Ortsbildschutzzone deckt sich in diesem Bereich 
mit der Ortskernumgebungszone resp. ist entlang 
dieser abgegrenzt. Dies ist bereits im heutigen Zo-
nenplan so enthalten und wurde unverändert in den 
neuen Zonenplan übernommen. Die kantonale 
Denkmalpflege hat im Rahmen der Vorprüfung 2018 
keine Einwände gegen diese Abgrenzung vorge-
bracht. Jedoch hat sie gefordert, den Streifen 
Bauzone westlich des Stifts in Übereinstimmung mit 
dem ISOS zur Sicherung des Freiraums zwischen 
der national bedeutenden Stiftsanlage und der übri-
gen Siedlung in eine Freihaltezone bzw. eine 
Grünzone umzuzonen. Das Anliegen wurde mit der 
Schaffung der Grünzone Nr. 4 umgesetzt.  
Die drei Gebäude auf den Grundstücken 221, 222 
und 224 sind im Bauinventar enthalten (erhaltens-
werte Objekte) und unterliegen bereits dadurch hö-
heren Anforderungen. Gemäss Bauinventar gehören 
sie aber nicht zur Baugruppe Oberdorf (diese liegt 
zwischen Strasse Oberdorf und Corneliweg).  
 
Im Übrigen hat der Gemeinderat bereits beschlos-
sen, dass die Überprüfung der Ortskernzonen und 
Ortsbildschutzzonen im Rahmen der Überarbeitung 
des Ortskern- und Fleckenrichtplans nach Abschluss 
der zweiten Etappe der Ortsplanungsrevision erfolgt. 
Allfällige sich daraus ergebende Anpassungen wür-
den mit der dritten Etappe der Ortsplanungsrevision 
umgesetzt. 
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2.6.7.8 Antrag 8, Schutzzone um Waldkathedrale 
Antrag Einsprechende 
Es sei eine neue Schutzzone um die Waldka-
thedrale zu realisieren, die einen respektvollen, 
angemessenen Abstand zum Kulturdenkmal be-
wirkt. Der Schutzperimeter soll sich an der na-
türlichen Morphologie orientieren. 
 

Antrag Gemeinderat an Stimmberechtigte 
Der Antrag aus der Einsprache von Peter Suter, 
Nathalie Wey, Claude Caviglia, Marco Steiner, 
Regina Suter, Elsbeth Suter-Brun, Annabarbara 
Suter ist abzuweisen. 
 

Begründung Einsprechende 
Die Waldkathedrale ist seit 2009 geschützt. Neu – 
seit November 2021 – ist sie als kulturhistorisches 
und landschaftliches Schutzobjekt A (KGS) kategori-
siert und soll entsprechend Wertschätzung erhalten. 
Situationswert und Fernwirkung der Waldkathedrale 
auf dem Moränenhügel müssen geschützt und erhal-
ten bleiben. Das ISOS ist unvollständig und muss 
überprüft werden. Wobei zu erwähnen ist, dass be-
reits im aktuellen ISOS das Gebiet unterhalb des 
Schlössliwaldes als Umgebungszone a deklariert ist. 
Dieser Umstand muss im Rahmen der Ortsplanungs-
revision überprüft werden. Die nun vorgelegte, halb-
herzig um den Schlössliwald gelegte Freihaltezone 
vermag diesen Anforderungen nicht vollumfänglich 
zu genügen. 
Um das ISOS entsprechend umsetzen zu können, ist 
ein Gutachten der Eidgenössischen Natur- und Hei-
matschutzkommission (ENHK) einzuholen und das 
ISOS zu überprüfen. 

 
Ausschnitt Zonenplan Siedlung 

Erwägungen des Gemeinderats 
Bei der sogenannten Waldkathedrale des Stifts Be-
romünster handelt es sich um ein geschütztes Kultur-
denkmal. Gemäss Bauinventar ist sie «eines der be-
deutendsten Gartendenkmäler im Kanton Luzern und 
von hohem künstlerischem, historischem, heimat-
kundlichem und wissenschaftlichem Wert». Die 
Waldkathedrale ist ringsum von Wald umschlossen, 
wo ohnehin ein Bauverbot gilt. Östlich davon besteht 
bereits eine zusammenhängende Freihaltezone in 
den bestehenden Zonenplänen Beromünster und 
Gunzwil. Zum Schutz der Waldkathedrale wird diese 
Freihaltezone mit der Ortsplanungsrevision – auf An-
trag der Einsprechenden im Mitwirkungsverfahren – 
nach Westen bis zur Waldkathedrale (resp. bis zum 
Wald) erweitert und es wird eine weitere Freihalte-
zone auf der Westseite der Waldkathedrale neu fest-
gelegt. Aus Sicht der Gemeinde wird die Schutzwür-
digkeit der Waldkathedrale damit angemessen be-
rücksichtigt. 
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2.6.7.9 Antrag 9, Landschaftsschutzzone 
Antrag Einsprechende 
Die Anpassung der Landschaftsschutzzone hat 
zu unterbleiben. 
 

Antrag Gemeinderat an Stimmberechtigte 
Der Antrag aus der Einsprache von Peter Suter, 
Nathalie Wey, Claude Caviglia, Marco Steiner, 
Regina Suter, Elsbeth Suter-Brun, Annabarbara 
Suter ist abzuweisen. 
 

Begründung Einsprechende 
Es ist weiterhin und trotz Erläuterung im Mitwirkungs-
bericht S. 16 nicht nachvollziehbar begründet, wes-
halb die Erstellung der Entlastungsstrasse inklusive 
Nebeneinrichtungen die dargestellte und ersatzlose 
Verkleinerung der Landschaftsschutzzone nach sich 
ziehen soll. Es erschliesst sich weiterhin nicht, wes-
halb ein Stück Landschaftsschutzzone aus der ver-
bleibenden Zone talwärts der Brücke (für das bzw. 
die Absetzbecken) einfach «herausgeschnitten» wer-
den soll. Wenn die Strasse und die Nebeneinrichtun-
gen nicht konform mit der Landschaftsschutzzone 
ausgebildet werden können, ist das kantonale Vorha-
ben umzuprojektieren. 

 
Ausschnitt Zonenplan Siedlung 

Erwägungen des Gemeinderats 
Die Nutzungsplanung und das kantonale Strassen-
bauprojekt wurden eng aufeinander abgestimmt und 
parallel bearbeitet. Um die Koordination zwischen 
den beiden Planungen bzw. Projekten zu gewährleis-
ten, wird das Umfahrungsprojekt im Zonenplan be-
reits umgesetzt. Dazu gehört neben der Ausschei-
dung der entsprechenden Verkehrszonen auch die 
Reduktion der Freihaltezone/Landschaftsschutzzone 
im Bereich, wo die Strasse selbst bzw. die Retenti-
onsbecken geplant sind (Grst. 137, 695 und 303, GB 
Beromünster).  
Bei der Umfahrungsstrasse inkl. der dazugehörigen 
Nebenanlagen handelt es sich um ein standortge-
bundenes, kantonales Projekt, welches das Verfah-
ren für Kantonsstrassen nach Strassengesetz durch-
läuft und dadurch die kommunale Nutzungsplanung 
übersteuert. Das Projekt hat die ordentlichen Pro-
zesse durchlaufen inkl. vorgängigem Wettbewerb für 
die Brücke, in deren Rahmen auch die Eingliederung 
und die Gestaltung wichtige Kriterien waren. Ob die 
Landschaftsschutzzone in der kommunalen Nut-
zungsplanung zurückgenommen wird oder nicht, ist 
insofern irrelevant. 
Eine Mehrheit der Begleitgruppe Ortsplanung 
(BGOP) hat sich für die Beibehaltung der reduzierten 
Landschaftsschutzzone ausgesprochen, da sie kei-
nen Sinn in einer rechtlich nutzlosen Einschränkung 
im Perimeter des Kantonsstrassenprojekts sah.   
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2.6.7.10 Antrag 10, geplante Bepflanzung 
Antrag Einsprechende 
Art. 31 Abs. 3 BZR ist anzupassen. Die «ge-
plante Bepflanzung» ist nicht nur bei Bauvorha-
ben, die eine Änderung zu überwiegender 
Wohnnutzung vorsehen, umzusetzen, sondern 
auch wenn die gewerbliche Nutzung überwie-
gend verändert wird. Formulierungsvorschlag: 
«In den im Zonenplan als «geplante Bepflan-
zung» festgelegten Bereichen sind im Rahmen 
von Bauvorhaben neue Hecken, Randbepflan-
zungen, Einzelbäume oder Baumreihen zu 
schaffen. (...) In Zonen mit gemischter Nutzung 
werden Neupflanzungen auf hauptsächlich ge-
werblich genutzten Grundstücken verlangt, 
wenn eine gewerbliche Nutzung massgeblich 
verändert oder eine Änderung zu überwiegen-
der Wohnnutzung vorgesehen wird/ist.» 
 

Antrag Gemeinderat an Stimmberechtigte 
Der Antrag aus der Einsprache von Peter Suter, 
Nathalie Wey, Claude Caviglia, Marco Steiner, 
Regina Suter, Elsbeth Suter-Brun, Annabarbara 
Suter ist abzuweisen. 
 

Begründung Einsprechende 
Diese Formulierung ist im Sinne der Gleichbehand-
lung sinn- und massvoll, da damit sowohl ein Weiter-
führen bestehender Nutzungen als auch eine mode-
rate Nutzungsänderung ohne weiteres möglich ist. 
Nur bei massgeblichen Anpassungen in der Nutz-
weise wäre die Umsetzung von «geplanter Bepflan-
zung» nachzuweisen. Im Mitbericht zur Mitwirkung 
lediglich auf die nicht verbindliche Konsultativabstim-
mung der BGOP zu verweisen, wirkt nicht professio-
nell. 

Erwägungen des Gemeinderats 
Bei der Regelung geht es in erster Linie um die 
Frage, zu welchem Zeitpunkt geplante Bäume ent-
lang von Strassen auf einem Privatgrundstück ge-
pflanzt werden müssen. Auf einem gewerblich ge-
nutzten Grundstück bedeuten solche Bäume eine 
grössere Einschränkung als bei einer Wohnnutzung, 
etwa da das Strassenvorland auch für die Zu- und 
Wegfahrt, Anlieferung oder zum Rangieren genutzt 
werden muss. Die Regelung schreibt die Neupflan-
zung in gemischten Zonen daher bewusst nur bei ei-
ner Umnutzung zu überwiegender Wohnnutzung vor.  
 
Eine Mehrheit der Begleitgruppe Ortsplanung 
(BGOP) hat sich für die Regelung in der vorliegenden 
Fassung und explizit auch gegen eine Verschärfung 
der Regelung im Sinne der Einsprechenden ausge-
sprochen. 
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2.6.7.11 Antrag 11, Freiraumkonzept 
Antrag Einsprechende 
Der Ortsplanung bzw. der Ortsplanungsrevision 
ist die Erstellung eines Freiraumkonzepts voran-
zustellen. 

Antrag Gemeinderat an Stimmberechtigte 
Auf den Antrag aus der Einsprache von Peter 
Suter, Nathalie Wey, Claude Caviglia, Marco 
Steiner, Regina Suter, Elsbeth Suter-Brun, An-
nabarbara Suter ist nicht einzutreten. Eventuell 
ist der Antrag abzuweisen. 
 

Begründung Einsprechende 
Die Gemeinde verfügt weder über ein Freiraum- noch 
ein Langsamverkehrskonzept, d.h. es fehlt ein Instru-
ment, welches auf konzeptioneller Ebene Aussagen 
macht über bestehende, neu zu schaffende und für 
die Erholungsnutzung zu erschliessende Räume. Mit 
der Ortsplanungsrevision wurde es bisher verpasst, 
diese Räume zu sichern, was im Prinzip eine Auf-
gabe aus der Gemeindestrategie 2021+ darstellt. 
Das REK bleibt diesbezüglich viel zu vage, auch 
wenn dies im Mitbericht zur Mitwirkung S. 40 bestrit-
ten wird. Es bleibt jedoch eine Tatsache, dass das 
REK keine ausreichende Grundlage für eine solche 
Raumsicherung darstellt. Die ebenfalls erwähnte pro-
jektbezogene Entwicklung der Freiräume vermag 
nicht zu befriedigen, da diese erfahrungsgemäss 
nicht über ein unzusammenhängendes Stückwerk 
hinausführen wird. In der Argumentationskette ist 
schliesslich nicht nachvollziehbar, weshalb die Fuss-
weg-Richtplanung erst nach der Entscheidung zum 
Strassenprojekt angegangen werden soll. Die lang-
samverkehrlichen Bedürfnisse sind nicht dem Stras-
senprojekt anzupassen, sondern das Strassenpro-
jekt dem Langsamverkehr. 

Erwägungen des Gemeinderats 
Der Antrag richtet sich gegen das Verfahren resp. ge-
gen eine vermeintlich fehlende konzeptionelle 
Grundlage für die Ortsplanungsrevision. Im Auflage-
verfahren zur Ortsplanungsrevision kann Einsprache 
erhoben werden durch Personen, die an einer 
Planänderung (vorliegend also an den Inhalten des 
neuen Zonenplans oder des neuen Bau- und Zonen-
reglements) ein schutzwürdiges Interesse haben. 
Gegen das Verfahren kann nicht Einsprache erhoben 
werden. Der Antrag ist daher gegenstandslos, wes-
halb darauf nicht einzutreten ist. 
 
Im Übrigen kann dazu festgehalten werden: Das 
Thema Freiräume wurde im räumlichen Entwick-
lungskonzept (REK) behandelt und die Entwicklungs-
absichten in Konzeptplänen zum Freiraumsystem 
aufgezeigt. Aus Sicht der Gemeinde genügt die Be-
arbeitungstiefe des REK und es drängt sich keine 
vertiefte Konzepterarbeitung auf. Die Entwicklung 
der Freiräume erfolgt projektbezogen (z. B. im Rah-
men der Fleckengestaltung). Der Kanton hat die Pla-
nung im Übrigen vorgeprüft und als genehmigungs-
fähig beurteilt. Auch zum REK hat der Kanton Stel-
lung genommen. Die Erarbeitung eines Freiraumkon-
zeptes wurde nicht gefordert.  
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werden muss. Die Regelung schreibt die Neupflan-
zung in gemischten Zonen daher bewusst nur bei ei-
ner Umnutzung zu überwiegender Wohnnutzung vor.  
 
Eine Mehrheit der Begleitgruppe Ortsplanung 
(BGOP) hat sich für die Regelung in der vorliegenden 
Fassung und explizit auch gegen eine Verschärfung 
der Regelung im Sinne der Einsprechenden ausge-
sprochen. 
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2.6.7.11 Antrag 11, Freiraumkonzept 
Antrag Einsprechende 
Der Ortsplanung bzw. der Ortsplanungsrevision 
ist die Erstellung eines Freiraumkonzepts voran-
zustellen. 

Antrag Gemeinderat an Stimmberechtigte 
Auf den Antrag aus der Einsprache von Peter 
Suter, Nathalie Wey, Claude Caviglia, Marco 
Steiner, Regina Suter, Elsbeth Suter-Brun, An-
nabarbara Suter ist nicht einzutreten. Eventuell 
ist der Antrag abzuweisen. 
 

Begründung Einsprechende 
Die Gemeinde verfügt weder über ein Freiraum- noch 
ein Langsamverkehrskonzept, d.h. es fehlt ein Instru-
ment, welches auf konzeptioneller Ebene Aussagen 
macht über bestehende, neu zu schaffende und für 
die Erholungsnutzung zu erschliessende Räume. Mit 
der Ortsplanungsrevision wurde es bisher verpasst, 
diese Räume zu sichern, was im Prinzip eine Auf-
gabe aus der Gemeindestrategie 2021+ darstellt. 
Das REK bleibt diesbezüglich viel zu vage, auch 
wenn dies im Mitbericht zur Mitwirkung S. 40 bestrit-
ten wird. Es bleibt jedoch eine Tatsache, dass das 
REK keine ausreichende Grundlage für eine solche 
Raumsicherung darstellt. Die ebenfalls erwähnte pro-
jektbezogene Entwicklung der Freiräume vermag 
nicht zu befriedigen, da diese erfahrungsgemäss 
nicht über ein unzusammenhängendes Stückwerk 
hinausführen wird. In der Argumentationskette ist 
schliesslich nicht nachvollziehbar, weshalb die Fuss-
weg-Richtplanung erst nach der Entscheidung zum 
Strassenprojekt angegangen werden soll. Die lang-
samverkehrlichen Bedürfnisse sind nicht dem Stras-
senprojekt anzupassen, sondern das Strassenpro-
jekt dem Langsamverkehr. 

Erwägungen des Gemeinderats 
Der Antrag richtet sich gegen das Verfahren resp. ge-
gen eine vermeintlich fehlende konzeptionelle 
Grundlage für die Ortsplanungsrevision. Im Auflage-
verfahren zur Ortsplanungsrevision kann Einsprache 
erhoben werden durch Personen, die an einer 
Planänderung (vorliegend also an den Inhalten des 
neuen Zonenplans oder des neuen Bau- und Zonen-
reglements) ein schutzwürdiges Interesse haben. 
Gegen das Verfahren kann nicht Einsprache erhoben 
werden. Der Antrag ist daher gegenstandslos, wes-
halb darauf nicht einzutreten ist. 
 
Im Übrigen kann dazu festgehalten werden: Das 
Thema Freiräume wurde im räumlichen Entwick-
lungskonzept (REK) behandelt und die Entwicklungs-
absichten in Konzeptplänen zum Freiraumsystem 
aufgezeigt. Aus Sicht der Gemeinde genügt die Be-
arbeitungstiefe des REK und es drängt sich keine 
vertiefte Konzepterarbeitung auf. Die Entwicklung 
der Freiräume erfolgt projektbezogen (z. B. im Rah-
men der Fleckengestaltung). Der Kanton hat die Pla-
nung im Übrigen vorgeprüft und als genehmigungs-
fähig beurteilt. Auch zum REK hat der Kanton Stel-
lung genommen. Die Erarbeitung eines Freiraumkon-
zeptes wurde nicht gefordert.  
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2.6.8 Einsprache Swisscom (Schweiz) AG, Sunrise GmbH, Salt Mobile SA 
Antrag Einsprecherinnen 
Art. 35 Abs. 2 BZR ist wie folgt anzupassen (Än-
derungen hervorgehoben): 
«2 Visuell wahrnehmbare Antennenanlagen sind 
in erster Linie in der Arbeitszone, und anderen 
Zonen, die überwiegend der Arbeitsnutzung die-
nen, sowie der Zone für öffentliche Zwecke 
und der Zone für Sport- und Freizeitanlagen, 
soweit sie nicht Wohnzwecken dienen, zu er-
stellen. Sie haben gegenüber anderen Zonen, 
die einen höheren Wohnanteil erlauben (Wohn-
zonen, Ortskernzonen, Dorfzonen, Mischzo-
nen), in der Regel einen Mindestabstand von 
100 m aufzuweisen.» 
 

Antrag Gemeinderat an Stimmberechtigte 
Die Einsprache der Swisscom (Schweiz) AG, 
Sunrise GmbH und Salt Mobile SA ist abzuwei-
sen. 
 

Begründung Einsprecherinnen (Kurzfassung) 
Art. 35 BZR enthält eine Kaskadenregelung. Es wird 
eine Änderung bzw. Präzisierung der Bestimmung 
beantragt, indem die Zone für öffentliche Zwecke so-
wie die Zone für Sport- und Freizeitanlagen explizit 
als erste Priorität ergänzt werden, soweit sie nicht 
Wohnzwecken dienen. Das Bundesgericht entschied 
in einem anderen Fall im Jahre 2018, dass nur ein 
Ausschluss von Zonen, die Wohnzwecken dienen, 
zulässig sei. Insbesondere sei ein Ausschluss der 
Schulanlagen nicht erlaubt. Es begründete dies da-
mit, dass die Benutzer von Schulanlagen keines zu-
sätzlichen Schutzes vor ideellen Immissionen bedür-
fen. Vielmehr würden Schulanlagen als Antennen-
standorte grundsätzlich in Frage kommen, wenn in 
den prioritär gelegenen Orten entsprechende Stand-
orte nicht in Frage kommen. Überdies sei der Schutz 
vor ideellen Immissionen schon rein begrifflich auf 
Zonen und Anlagen zu beschränken, die Wohnzwe-
cken dienen. Andernfalls wären auch in Gewerbe- 
und Industriezonen keine Antennenstandorte mög-
lich. Dafür gebe es jedoch keine ausreichenden öf-
fentlichen Interessen, weshalb eine solche Ein-
schränkung zu weit in die Rechte der Mobilfunkan-
bieter eingreife. Daraus ergibt sich, dass auch die 
Zone für öffentliche Zwecke sowie die Zone für Sport- 
und Freizeitanlagen zur ersten Priorität gehören müs-
sen, sofern sie nicht Wohnzwecken dienen, was le-
diglich bei Internaten oder Alters- und Pflegeheimen 
der Fall sein dürfte. Für einen weitergehenden Aus-
schluss der Zone für öffentliche Zwecke sowie der 
Zone für Sport- und Freizeitanlagen fehlt es an einem 
öffentlichen Interesse, sodass dies zu stark in die 
Rechte der Einsprecherinnen eingreifen würde und 
deshalb bundesrechtswidrig wäre. 

Erwägungen des Gemeinderats 
Art. 35 Abs. 2 BZR sagt klar, dass Arbeitszonen und 
andere Zonen, die überwiegend der Arbeitsnutzung 
dienen, Priorität haben für die Erstellung von Anten-
nen (1. Kaskadenstufe). Diese Bestimmung genügt 
und es wäre weder sinnvoll noch stufengerecht, hier 
eine Aufzählung jeder einzelnen betreffenden Zone 
vorzunehmen. Klar ist aus Sicht der Gemeinde auch, 
dass Schulareale in Zonen für öffentliche Zwecke 
nicht den reinen Wohnzonen (3. Kaskadenstufe ge-
mäss Art. 35 Abs. 4 BZR) gleichgestellt werden dür-
fen und daher in der zweiten Kaskadenstufe (gemäss 
Art. 35. Abs. 3 BZR) zu behandeln sind. 
Aufgrund der BZR-Bestimmung ist klar, dass gewisse 
Zonen für öffentliche Zwecke (öZ) der Arbeitsnutzung 
dienen und in die erste Kaskadenstufe gehören. Zu 
nennen ist beispielsweise die öZ Bst. e (Busbahn-
hof). Keinesfalls dürfen aber etwa die öZ Bst. g (Kan-
tonsschule, Don Bosco, Mariazell) und Bst. f (Pflege-
wohnheim Bifang) in die erste Kaskadenstufe einge-
teilt werden und mit Zonen der Arbeitsnutzung gleich-
gestellt werden. Sowohl in der öZ g Kantonsschule 
(Studienheim) wie auch in der öZ f (Pflegewohnheim) 
wird nämlich gewohnt. Auch die Zonen für Sport- und 
Freizeitanlagen können nicht tel quel mit Zonen der 
Arbeitsnutzung gleichgestellt werden. Nach § 46 
PBG dient die Arbeitszone in erster Linie gewerbli-
chen und industriellen Nutzungen sowie der Nutzung 
durch Dienstleistungsunternehmen. 
Die Gemeinde ist nicht dagegen, diejenigen Zonen 
für öffentliche Zwecke, welche der Arbeitsnutzung 
dienen, in der ersten Kaskadenstufe zu behandeln. 
Aus der Sicht der Gemeinde ist aber im Einzelfall zu 
beurteilen, welche Nutzungsart konkret überwiegt. 
Die beantragte Konkretisierung ist daher weder sinn-
voll noch richtig und ist deshalb abzulehnen. 
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2.6.9 Einsprache Verkehrs-Club der Schweiz (VCS) 

2.6.9.1 Antrag 1, Überarbeitung Planungsbericht nach Art. 47 RPV 
Anträge Einsprecher 
Der Planungsbericht nach Art. 47 RPV ist zu 
überarbeiten. 

Antrag Gemeinderat an Stimmberechtigte 
Auf den Antrag aus der Einsprache des VCS ist 
nicht einzutreten. Eventuell ist der Antrag abzu-
weisen. 
 

Begründung Einsprecher (Kurzfassung) 
Im Rahmen der Ortsplanungsrevision werden unter 
anderem das Grundstück Nr. 857 sowie Teile der 
Grundstücke Nrn. 253 (Teil West) und 137 (Teil Ost) 
der Verkehrszone zugewiesen. Heute gehören die 
Grundstücke (bzw. die entsprechenden Teile) dem 
übrigen Gebiet B an, welche gemäss § 35 Abs. 3 des 
alten Planungs- und Baugesetztes (PBG) den Nicht-
bauzonen zugeordnet werden. Die Verkehrszone ist 
gemäss § 35 Abs. 3 PBG eine Bauzone. Somit han-
delt es sich bei den vorliegenden Änderungen um 
eine Einzonung i. S. v. Art. 15 Abs. 4 des Raumpla-
nungsgesetzes (RPG). Die vorliegende Einzonung 
ist im Planungsbericht nach Art. 47 der Raumpla-
nungsverordnung (RPV) nicht dargelegt und auch in 
den Änderungsplänen nicht aufgeführt. Auch wenn 
diese beiden Unterlagen nur orientierenden Charak-
ter haben, sind die dadurch neu geschaffenen Tatsa-
chen für die Bevölkerung nicht ersichtlich. 

Erwägungen des Gemeinderats 
Gegen den Planungsbericht kann nicht Einsprache 
erhoben werden, da er als orientierende Unterlage 
nicht Gegenstand der öffentlichen Auflage war. Der 
Antrag ist daher gegenstandslos, weshalb darauf 
nicht einzutreten ist. 
 
Im Übrigen kann dazu festgehalten werden, dass der 
Kanton die Planung vorgeprüft und als genehmi-
gungsfähig beurteilt hat. Eine Ergänzung des Pla-
nungsberichts wurde nicht gefordert. Im Weiteren 
siehe dazu Erwägungen zu Antrag 2 des Einspre-
chers. 
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2.6.8 Einsprache Swisscom (Schweiz) AG, Sunrise GmbH, Salt Mobile SA 
Antrag Einsprecherinnen 
Art. 35 Abs. 2 BZR ist wie folgt anzupassen (Än-
derungen hervorgehoben): 
«2 Visuell wahrnehmbare Antennenanlagen sind 
in erster Linie in der Arbeitszone, und anderen 
Zonen, die überwiegend der Arbeitsnutzung die-
nen, sowie der Zone für öffentliche Zwecke 
und der Zone für Sport- und Freizeitanlagen, 
soweit sie nicht Wohnzwecken dienen, zu er-
stellen. Sie haben gegenüber anderen Zonen, 
die einen höheren Wohnanteil erlauben (Wohn-
zonen, Ortskernzonen, Dorfzonen, Mischzo-
nen), in der Regel einen Mindestabstand von 
100 m aufzuweisen.» 
 

Antrag Gemeinderat an Stimmberechtigte 
Die Einsprache der Swisscom (Schweiz) AG, 
Sunrise GmbH und Salt Mobile SA ist abzuwei-
sen. 
 

Begründung Einsprecherinnen (Kurzfassung) 
Art. 35 BZR enthält eine Kaskadenregelung. Es wird 
eine Änderung bzw. Präzisierung der Bestimmung 
beantragt, indem die Zone für öffentliche Zwecke so-
wie die Zone für Sport- und Freizeitanlagen explizit 
als erste Priorität ergänzt werden, soweit sie nicht 
Wohnzwecken dienen. Das Bundesgericht entschied 
in einem anderen Fall im Jahre 2018, dass nur ein 
Ausschluss von Zonen, die Wohnzwecken dienen, 
zulässig sei. Insbesondere sei ein Ausschluss der 
Schulanlagen nicht erlaubt. Es begründete dies da-
mit, dass die Benutzer von Schulanlagen keines zu-
sätzlichen Schutzes vor ideellen Immissionen bedür-
fen. Vielmehr würden Schulanlagen als Antennen-
standorte grundsätzlich in Frage kommen, wenn in 
den prioritär gelegenen Orten entsprechende Stand-
orte nicht in Frage kommen. Überdies sei der Schutz 
vor ideellen Immissionen schon rein begrifflich auf 
Zonen und Anlagen zu beschränken, die Wohnzwe-
cken dienen. Andernfalls wären auch in Gewerbe- 
und Industriezonen keine Antennenstandorte mög-
lich. Dafür gebe es jedoch keine ausreichenden öf-
fentlichen Interessen, weshalb eine solche Ein-
schränkung zu weit in die Rechte der Mobilfunkan-
bieter eingreife. Daraus ergibt sich, dass auch die 
Zone für öffentliche Zwecke sowie die Zone für Sport- 
und Freizeitanlagen zur ersten Priorität gehören müs-
sen, sofern sie nicht Wohnzwecken dienen, was le-
diglich bei Internaten oder Alters- und Pflegeheimen 
der Fall sein dürfte. Für einen weitergehenden Aus-
schluss der Zone für öffentliche Zwecke sowie der 
Zone für Sport- und Freizeitanlagen fehlt es an einem 
öffentlichen Interesse, sodass dies zu stark in die 
Rechte der Einsprecherinnen eingreifen würde und 
deshalb bundesrechtswidrig wäre. 

Erwägungen des Gemeinderats 
Art. 35 Abs. 2 BZR sagt klar, dass Arbeitszonen und 
andere Zonen, die überwiegend der Arbeitsnutzung 
dienen, Priorität haben für die Erstellung von Anten-
nen (1. Kaskadenstufe). Diese Bestimmung genügt 
und es wäre weder sinnvoll noch stufengerecht, hier 
eine Aufzählung jeder einzelnen betreffenden Zone 
vorzunehmen. Klar ist aus Sicht der Gemeinde auch, 
dass Schulareale in Zonen für öffentliche Zwecke 
nicht den reinen Wohnzonen (3. Kaskadenstufe ge-
mäss Art. 35 Abs. 4 BZR) gleichgestellt werden dür-
fen und daher in der zweiten Kaskadenstufe (gemäss 
Art. 35. Abs. 3 BZR) zu behandeln sind. 
Aufgrund der BZR-Bestimmung ist klar, dass gewisse 
Zonen für öffentliche Zwecke (öZ) der Arbeitsnutzung 
dienen und in die erste Kaskadenstufe gehören. Zu 
nennen ist beispielsweise die öZ Bst. e (Busbahn-
hof). Keinesfalls dürfen aber etwa die öZ Bst. g (Kan-
tonsschule, Don Bosco, Mariazell) und Bst. f (Pflege-
wohnheim Bifang) in die erste Kaskadenstufe einge-
teilt werden und mit Zonen der Arbeitsnutzung gleich-
gestellt werden. Sowohl in der öZ g Kantonsschule 
(Studienheim) wie auch in der öZ f (Pflegewohnheim) 
wird nämlich gewohnt. Auch die Zonen für Sport- und 
Freizeitanlagen können nicht tel quel mit Zonen der 
Arbeitsnutzung gleichgestellt werden. Nach § 46 
PBG dient die Arbeitszone in erster Linie gewerbli-
chen und industriellen Nutzungen sowie der Nutzung 
durch Dienstleistungsunternehmen. 
Die Gemeinde ist nicht dagegen, diejenigen Zonen 
für öffentliche Zwecke, welche der Arbeitsnutzung 
dienen, in der ersten Kaskadenstufe zu behandeln. 
Aus der Sicht der Gemeinde ist aber im Einzelfall zu 
beurteilen, welche Nutzungsart konkret überwiegt. 
Die beantragte Konkretisierung ist daher weder sinn-
voll noch richtig und ist deshalb abzulehnen. 
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2.6.9 Einsprache Verkehrs-Club der Schweiz (VCS) 

2.6.9.1 Antrag 1, Überarbeitung Planungsbericht nach Art. 47 RPV 
Anträge Einsprecher 
Der Planungsbericht nach Art. 47 RPV ist zu 
überarbeiten. 

Antrag Gemeinderat an Stimmberechtigte 
Auf den Antrag aus der Einsprache des VCS ist 
nicht einzutreten. Eventuell ist der Antrag abzu-
weisen. 
 

Begründung Einsprecher (Kurzfassung) 
Im Rahmen der Ortsplanungsrevision werden unter 
anderem das Grundstück Nr. 857 sowie Teile der 
Grundstücke Nrn. 253 (Teil West) und 137 (Teil Ost) 
der Verkehrszone zugewiesen. Heute gehören die 
Grundstücke (bzw. die entsprechenden Teile) dem 
übrigen Gebiet B an, welche gemäss § 35 Abs. 3 des 
alten Planungs- und Baugesetztes (PBG) den Nicht-
bauzonen zugeordnet werden. Die Verkehrszone ist 
gemäss § 35 Abs. 3 PBG eine Bauzone. Somit han-
delt es sich bei den vorliegenden Änderungen um 
eine Einzonung i. S. v. Art. 15 Abs. 4 des Raumpla-
nungsgesetzes (RPG). Die vorliegende Einzonung 
ist im Planungsbericht nach Art. 47 der Raumpla-
nungsverordnung (RPV) nicht dargelegt und auch in 
den Änderungsplänen nicht aufgeführt. Auch wenn 
diese beiden Unterlagen nur orientierenden Charak-
ter haben, sind die dadurch neu geschaffenen Tatsa-
chen für die Bevölkerung nicht ersichtlich. 

Erwägungen des Gemeinderats 
Gegen den Planungsbericht kann nicht Einsprache 
erhoben werden, da er als orientierende Unterlage 
nicht Gegenstand der öffentlichen Auflage war. Der 
Antrag ist daher gegenstandslos, weshalb darauf 
nicht einzutreten ist. 
 
Im Übrigen kann dazu festgehalten werden, dass der 
Kanton die Planung vorgeprüft und als genehmi-
gungsfähig beurteilt hat. Eine Ergänzung des Pla-
nungsberichts wurde nicht gefordert. Im Weiteren 
siehe dazu Erwägungen zu Antrag 2 des Einspre-
chers. 
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2.6.9.2 Antrag 2, Einholung Gutachten ENHK 
Anträge Einsprecher 
Es sei ein Gutachten der Eidgenössischen Na-
tur- und Heimatschutzkommission (ENHK) zur 
Beeinträchtigung des ISOS-Objekts Beromüns-
ter (Bundesinventar der schützenswerten Orts-
bilder der Schweiz von nationaler Bedeutung) 
einzuholen, bevor die Interessenabwägung über 
die Einzonung der Verkehrszone getätigt wer-
den kann. 
 

Antrag Gemeinderat an Stimmberechtigte 
Die Einsprache des VCS ist abzuweisen. 
 

Begründung Einsprecher (Kurzfassung) 
Die drei Grundstücke Nrn. 857, 253 und 137 liegen 
im ISOS Gebiet VII bzw. Teilgebiet I mit Erhaltungs-
ziel a (Erläuterungen ISOS: Erhalten der Beschaffen-
heit als Kulturland oder Freifläche; Massnahmen wie 
«Auszonen» und «als Freihaltegebiet bezeichnen» 
vorgeschlagen). Durch die Aufnahme ins ISOS ver-
dient das Ortsbild in besonderem Masse die unge-
schmälerte Erhaltung (Art. 6 Abs. 1 NHG). Es ist nicht 
dargelegt, ob die Einzonung in die Verkehrszone mit 
der ungeschmälerten Erhaltung des ISOS-Objekts 
vereinbar ist. Es kann davon ausgegangen werden, 
dass die Frage der Stärke der Beeinträchtigung um-
fassend abzuklären ist. 
Da es sich bei der vorliegenden Änderung um eine 
Einzonung nach Art. 15 RPG handelt, was eine Bun-
desaufgabe darstellt, darf nur von der ungeschmäler-
ten Erhaltung des Inventars abgewichen werden, 
wenn ihr bestimmte gleich- oder höherwertige Inte-
ressen von ebenfalls nationaler Bedeutung entge-
genstehen. Ob eine kantonale Umfahrungsstrasse 
ein Interesse von nationaler Bedeutung darstellt, ist 
hier fraglich. 

Erwägungen des Gemeinderats 
Die Gemeinde legt die Verkehrszone nur fest, um die 
Koordination mit dem bereits öffentlich aufgelegten 
Strassenprojekt zu gewährleisten.  
Wenn überhaupt, stellt die Umfahrungsstrasse selbst 
eine Beeinträchtigung des ISOS-Objekts dar, nicht 
aber die Um- und Einzonungen in die Verkehrszone. 
Somit müsste – wenn überhaupt – im Rahmen des 
Strassenprojekts ein ENHK-Gutachten eingeholt 
werden, wobei dafür der Kanton verantwortlich wäre. 
Nur im Rahmen des Strassenprojekts könnten die 
tatsächlichen Auswirkungen der Umfahrungsstrasse 
auf das ISOS-Objekt evaluiert und allfällige Mass-
nahmen geprüft werden. 
Für die Gemeinde stellt sich ausserdem die Frage, 
wozu ihr ein Gutachten der ENHK dienen würde. Die 
Umfahrungsstrasse wird durch den Kanton im Ver-
fahren für Kantonsstrassen projektiert und bewilligt (§ 
69 ff StrG), wodurch die kommunale Nutzungspla-
nung übersteuert wird. Die Gemeinde könnte die 
Empfehlungen der ENHK daher gar nicht umsetzen. 
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2.7 Bericht und Empfehlung der Controllingkommission 
Als Controlling-Kommission haben wir die Vorlage über die Gesamtrevision der Ortsplanung Etappe 
2 der Gemeinde Beromünster beurteilt. 
 
Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch für Finanzhaus-
halt der Gemeinden, Kapitel 2.5 Controlling. 
 
Gemäss unserer Einschätzung wurde der Prozess zur Erarbeitung der Gesamtrevision der Ortspla-
nung Etappe 2 der Gemeinde Beromünster unter Einbezug einer Begleitgruppe breit abgestützt vor-
genommen und professionell begleitet. Unserer Beurteilung nach ist der Entwurf mit den massge-
benden gesetzlichen und verfassungsmässigen Grundlagen im Bund, Kanton und der Gemeinde 
vereinbar. Die Bestimmungen sind klar und verständlich formuliert und berücksichtigen die kommu-
nalen Gegebenheiten. Darüber hinaus sind die Auswirkungen des Erlasses genügend klar und voll-
ständig dargelegt. 
 
Wir empfehlen, die Vorlage über die Gesamtrevision der Ortsplanung Etappe 2 der Gemeinde Be-
romünster zu genehmigen. 
 
Beromünster, 22. September 2022 
 
Die Mitglieder der Controllingkommission 
Christian Marbot, Präsident 
Josef Erni 
Daniel Fischer 
Elias Hörhager 
Rebekka Schüpfer 
 

2.8 Antrag des Gemeinderates 
Gestützt auf Art. 12 der Gemeindeordnung wird über die Gesamtrevision der Ortsplanung und die 
nicht gütlich erledigten Einsprachen im Urnenverfahren abgestimmt. Die Stimmberechtigten be-
schliessen über eine gesamthafte Vorlage, welche als Einheit beurteilt werden muss. 
 
Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten, 
 
1. der Gesamtrevision der Ortsplanung (Etappe 2), bestehend aus 

- Zonenplan Siedlung 1:3000, exklusive Gebiet «Schlössli Höchi» und exklusive Einzonung in 
die Zone für öffentliche Zwecke c Chällermatt, 

- Zonenplan Landschaft 1:5000, aufgeteilt in die Pläne Nord und Süd, exklusive Gebiet 
«Schlössli Höchi»,  

- Bau- und Zonenreglement (BZR), exklusive der das Gebiet «Schlössli Höchi» betreffenden 
Bestimmungen in den Anhängen 1, 4 und 6 und exklusive der Bestimmungen zur Zone für 
öffentliche Zwecke c Chällermatt in Anhang 2, 

unter gleichzeitiger Abweisung der nicht gütlich erledigten Einsprachen und Nichteintreten auf 
weitere Einsprachen. 

 
2. der Einzonung der Chällermatt in die Zone für öffentliche Zwecke c (Zone für öffentliche 

Zweck c im Zonenplan Siedlung 1:3000 und dazugehörige Bestimmungen in Anhang 2 BZR)  
 
zuzustimmen. 
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2.6.9.2 Antrag 2, Einholung Gutachten ENHK 
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einzuholen, bevor die Interessenabwägung über 
die Einzonung der Verkehrszone getätigt wer-
den kann. 
 

Antrag Gemeinderat an Stimmberechtigte 
Die Einsprache des VCS ist abzuweisen. 
 

Begründung Einsprecher (Kurzfassung) 
Die drei Grundstücke Nrn. 857, 253 und 137 liegen 
im ISOS Gebiet VII bzw. Teilgebiet I mit Erhaltungs-
ziel a (Erläuterungen ISOS: Erhalten der Beschaffen-
heit als Kulturland oder Freifläche; Massnahmen wie 
«Auszonen» und «als Freihaltegebiet bezeichnen» 
vorgeschlagen). Durch die Aufnahme ins ISOS ver-
dient das Ortsbild in besonderem Masse die unge-
schmälerte Erhaltung (Art. 6 Abs. 1 NHG). Es ist nicht 
dargelegt, ob die Einzonung in die Verkehrszone mit 
der ungeschmälerten Erhaltung des ISOS-Objekts 
vereinbar ist. Es kann davon ausgegangen werden, 
dass die Frage der Stärke der Beeinträchtigung um-
fassend abzuklären ist. 
Da es sich bei der vorliegenden Änderung um eine 
Einzonung nach Art. 15 RPG handelt, was eine Bun-
desaufgabe darstellt, darf nur von der ungeschmäler-
ten Erhaltung des Inventars abgewichen werden, 
wenn ihr bestimmte gleich- oder höherwertige Inte-
ressen von ebenfalls nationaler Bedeutung entge-
genstehen. Ob eine kantonale Umfahrungsstrasse 
ein Interesse von nationaler Bedeutung darstellt, ist 
hier fraglich. 

Erwägungen des Gemeinderats 
Die Gemeinde legt die Verkehrszone nur fest, um die 
Koordination mit dem bereits öffentlich aufgelegten 
Strassenprojekt zu gewährleisten.  
Wenn überhaupt, stellt die Umfahrungsstrasse selbst 
eine Beeinträchtigung des ISOS-Objekts dar, nicht 
aber die Um- und Einzonungen in die Verkehrszone. 
Somit müsste – wenn überhaupt – im Rahmen des 
Strassenprojekts ein ENHK-Gutachten eingeholt 
werden, wobei dafür der Kanton verantwortlich wäre. 
Nur im Rahmen des Strassenprojekts könnten die 
tatsächlichen Auswirkungen der Umfahrungsstrasse 
auf das ISOS-Objekt evaluiert und allfällige Mass-
nahmen geprüft werden. 
Für die Gemeinde stellt sich ausserdem die Frage, 
wozu ihr ein Gutachten der ENHK dienen würde. Die 
Umfahrungsstrasse wird durch den Kanton im Ver-
fahren für Kantonsstrassen projektiert und bewilligt (§ 
69 ff StrG), wodurch die kommunale Nutzungspla-
nung übersteuert wird. Die Gemeinde könnte die 
Empfehlungen der ENHK daher gar nicht umsetzen. 
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2.7 Bericht und Empfehlung der Controllingkommission 
Als Controlling-Kommission haben wir die Vorlage über die Gesamtrevision der Ortsplanung Etappe 
2 der Gemeinde Beromünster beurteilt. 
 
Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch für Finanzhaus-
halt der Gemeinden, Kapitel 2.5 Controlling. 
 
Gemäss unserer Einschätzung wurde der Prozess zur Erarbeitung der Gesamtrevision der Ortspla-
nung Etappe 2 der Gemeinde Beromünster unter Einbezug einer Begleitgruppe breit abgestützt vor-
genommen und professionell begleitet. Unserer Beurteilung nach ist der Entwurf mit den massge-
benden gesetzlichen und verfassungsmässigen Grundlagen im Bund, Kanton und der Gemeinde 
vereinbar. Die Bestimmungen sind klar und verständlich formuliert und berücksichtigen die kommu-
nalen Gegebenheiten. Darüber hinaus sind die Auswirkungen des Erlasses genügend klar und voll-
ständig dargelegt. 
 
Wir empfehlen, die Vorlage über die Gesamtrevision der Ortsplanung Etappe 2 der Gemeinde Be-
romünster zu genehmigen. 
 
Beromünster, 22. September 2022 
 
Die Mitglieder der Controllingkommission 
Christian Marbot, Präsident 
Josef Erni 
Daniel Fischer 
Elias Hörhager 
Rebekka Schüpfer 
 

2.8 Antrag des Gemeinderates 
Gestützt auf Art. 12 der Gemeindeordnung wird über die Gesamtrevision der Ortsplanung und die 
nicht gütlich erledigten Einsprachen im Urnenverfahren abgestimmt. Die Stimmberechtigten be-
schliessen über eine gesamthafte Vorlage, welche als Einheit beurteilt werden muss. 
 
Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten, 
 
1. der Gesamtrevision der Ortsplanung (Etappe 2), bestehend aus 

- Zonenplan Siedlung 1:3000, exklusive Gebiet «Schlössli Höchi» und exklusive Einzonung in 
die Zone für öffentliche Zwecke c Chällermatt, 

- Zonenplan Landschaft 1:5000, aufgeteilt in die Pläne Nord und Süd, exklusive Gebiet 
«Schlössli Höchi»,  

- Bau- und Zonenreglement (BZR), exklusive der das Gebiet «Schlössli Höchi» betreffenden 
Bestimmungen in den Anhängen 1, 4 und 6 und exklusive der Bestimmungen zur Zone für 
öffentliche Zwecke c Chällermatt in Anhang 2, 

unter gleichzeitiger Abweisung der nicht gütlich erledigten Einsprachen und Nichteintreten auf 
weitere Einsprachen. 

 
2. der Einzonung der Chällermatt in die Zone für öffentliche Zwecke c (Zone für öffentliche 

Zweck c im Zonenplan Siedlung 1:3000 und dazugehörige Bestimmungen in Anhang 2 BZR)  
 
zuzustimmen. 
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2.9 Abstimmungsfragen 
- Stimmen Sie der Gesamtrevision der Ortsplanung Beromünster (ohne Schlössli Höchi und ohne 

Chällermatt) unter gleichzeitiger Abweisung der nicht gütlich erledigten Einsprachen und Nicht-
eintreten auf weitere Einsprachen zu? 

- Stimmen Sie der Einzonung der Chällermatt in die Zone für öffentliche Zwecke c zu? 
 

2.10 Weiteres Vorgehen 
Rechtsmittel 
Der Beschluss der Stimmberechtigten kann innert 20 Tagen seit dem Tag der Beschlussfassung mit 
Verwaltungsbeschwerde beim Regierungsrat angefochten werden (§ 63 Abs. 3 PBG). Für allfällige 
Stimmrechtsbeschwerden gilt § 164 Abs. 2 StRG. 
 
Genehmigung durch den Regierungsrat 
Anschliessend übermittelt die Gemeinde dem Regierungsrat den Zonenplan Siedlung 1:3000, den 
Zonenplan Landschaft 1:5000, aufgeteilt in die Pläne Nord und Süd, und das Bau- und Zonenregle-
ment (BZR) in der beschlossenen Fassung zur Genehmigung. Dieser entscheidet mit der Genehmi-
gung über allfällige Verwaltungsbeschwerden (§ 64 Abs. 1 PBG).  
 
Inkrafttreten und Rechtswirkung 
Zonenplan Siedlung 1:3000, Zonenplan Landschaft 1:5000, aufgeteilt in die Pläne Nord und Süd, 
und Bau- und Zonenreglement (BZR) treten mit der Genehmigung durch den Regierungsrat in Kraft, 
soweit sie nicht mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde angefochten werden (§ 64 Abs. 4 PBG). 


